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STEUERBERATERVERBAND HAMBURG

VERANSTALTUNGSÜBERSICHT DER BEZIRKSGRUPPEN
(DIESER PLAN IST VORLÄUFIG. PLANÄNDERUNGEN TEILEN WIR IHNEN PER E-MAIL MIT!)

BEZIRKSGRUPPE
Veranstaltungsbeginn jeweils um 18.00 Uhr

JANUAR 2021 FEBRUAR 2021

Steuerberaterverband Hamburg e. V., Am Sandtorkai 64 a, 20457 Hamburg    

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

BERGEDORF
Versammlungsort: LOLA Kulturzentrum e.V.,
Lohbrügger Landstraße 8, 21031 Hamburg
Tel. 040 7247735

Bezirksgruppenleiterin: Marina Wiedenroth, StBin
Südring 20, 21465 Wentorf
Tel. 040 81974830, Fax 040 819748329

MITTE
Versammlungsort: Hotel Ambassador,
Heidenkampsweg 34, 20097 Hamburg
Tel. 040 2388230

Bezirksgruppenleiter: Dipl.-Kfm. Holger Niemitz, StB
Wacholderweg 25, 21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040 7005338

NORD
Versammlungsort: Restaurant „The Locks“,
Marienhof 6, 22399 Hamburg
Tel. 040 6116600

Bezirksgruppenleiterin: Dipl.-Kfm. Andrea Möller, StBin
Senke 19, 22393 Hamburg
Tel. 040 60096687, Fax 040 60096686

OST
Versammlungsort: Clubhaus SC Condor,
Berner Heerweg 188, 22159 Hamburg
Tel. 040 6451848

Bezirksgruppenleiter: Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Stefan Ihde, StB
Raaschwisch 15, 22043 Hamburg
Tel. 040 6547040, Fax 040 6534573

SÜD
Versammlungsort: Privathotel Lindtner,
Heimfelder Straße 123, 21075 Hamburg
Tel. 040 790090

Bezirksgruppenleiter: Ralf Cordes, StB
Hölertwiete 8, 21073 Hamburg
Tel. 040 75666530, Fax 040 75666524

WEST
Versammlungsort: Röperhof
Agathe-Lasch-Weg 2, 22605 Hamburg
Tel. 040 8811200

Bezirksgruppenleiterin: Daniela Ebert, StBin
Holstenplatz 18, 22765 Hamburg
Tel. 040 4316650, Fax: 040 43166544

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung
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STEUERBERATERVERBAND HAMBURG

MÄRZ 2021 APRIL 2021 MAI 2021 JUNI 2021

         Stand: 01. März 2021

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

Keine
Veranstaltung

Do., 20.05.
Aktuelles

Umsatzsteuerrecht

Dipl.-Finw. Sven Wagner
Nordeutsche Akademie für
Finanzen und Steuerrecht

Do., 24.06.
Aktuelles zur AO/FGO

Alice Siegert
FA Hamburg-Altona

Keine
Veranstaltung

Mo., 03.05.
Betriebsprüfung/
Steuerfahndung

Dipl.-Finw. (FH)
Frank Stendel

Steuerberater/RA/
FAHandelsRGes.R/FAStR

Mo., 07.06.
Aktuelles zum Insolvenzrecht

für Steuerberater

Friedrich Kraft von
Kaltenborn-Stachau,

Rechtsanwalt, FAInsolvenzR

Keine
Veranstaltung

Di., 25.05.
Aktuelles zum Insolvenzrecht

für Steuerberater

Friedrich Kraft von
Kaltenborn-Stachau,

Rechtsanwalt, FAInsolvenzR

Di., 22.06.
Aktuelles

Körperschaftsteuerrecht
(insb. Praxisfall Liquidation)

Dipl.-Finw. (FH)
Susanne Leppin
Betriebsprüferin
FA Hamburg-Mitte

Keine
Veranstaltung

Di., 18.05.
Aktuelles

Umsatzsteuerrecht

Dipl.-Finw. (FH)
Wolfgang Butzlaff

FA für Großunternehmen

Di., 15.06.
Aktuelles

Erbschaftsteuerrecht

Dipl.-Finw. Christian Saecker
FA für Verkehrsteuern und

Grundbesitz

Keine
Veranstaltung

Mo., 31.05.
Scheinselbständigkeit

Maren Meeves
AOK Hamburg,

Leiterin des Kompetenz-
centers für Steuerberater

Mo., 21.06.
Aktuelles

Körperschaftsteuerrecht

Dipl.-Finw. (FH)
Susanne Leppin
Betriebsprüferin
FA Hamburg-Mitte

Keine
Veranstaltung

Mi., 05.05.
Aktuelles

Einkommensteuerrecht

Dipl.-Finw. (FH)
Martin Sieden

FA für Großunternehmen

Mi., 02.06.
Mitarbeiterführung

(Diskussionsrunde zu
Personalthemen)

Dipl.-Psych. Sabine Funk
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NEUER FORTBILDUNGSLEHRGANG DES STEUERBERATERVERBANDES
HAMBURG – FACHASSISTENT/-IN DIGITALISIERUNG UND IT-PROZESSE (FAIT)

Ideale Prüfungsteilnehmer sind daher Steuerfach-

angestellte, die IT-affin sind und ihre Kompeten-

zen im IT-Bereich ausbauen möchten.

Unsere erfahrenen Dozenten bereiten die Teilneh-

mer optimal auf die im März 2022 stattfindende

Prüfung vor. Als Erfolgskontrolle werden an die

Stoffvermittlung angepasste Übungsklausuren

und -aufgaben geschrieben, die korrigiert, beno-

tet und besprochen werden. Außerdem erhalten

die Teilnehmer umfangreiche Skripte.

Der Lehrgang startet Mitte September 2021 und

wird online durchgeführt.

Bei Interesse melden Sie sich per E-Mail bei

Frau Vollrath: vollrath@steuerberaterverband-

hamburg.de

Mit der neuen Fortbildung sollen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter kleiner und mittlerer Kanz-

leien ein Verständnis digitaler Prozesse erhalten

und im Kanzleialltag sicher damit umgehen kön-

nen. In der Dreiecksbeziehung zwischen Steuer-

beraterkanzlei, Mandanten und Finanzverwaltung

sollen FAIT-Mitarbeiter über den notwendigen

Überblick verfügen, um Arbeitsabläufe in der

Kanzleiorganisation sowie die damit verbundenen

Datenflüsse und Schnittstellen für die und mit der

Kanzleileitung zu überwachen und zu steuern. 

Gesamtziel der FAIT-Prüfung ist es, digitale Ge-

schäfts- und Arbeitsprozesse zu analysieren, zu

standardisieren und zu automatisieren sowie die

Kanzleileitung bei der Organisation, Umsetzung

und Weiterentwicklung einer Digitalstrategie zu

unterstützen.

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – AUS DEM HAMBURGER VERBAND
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STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – AUS DEM HAMBURGER VERBAND

Wir fragen die Qualitätsberater Robert Hebler

und Bernd Koch, was das Konzept REVOLUTION:Q

beinhaltet und wie es funktioniert.

Was ist das Revolutionäre an REVOLUTION:Q?

Bernd Koch (BK): Revolutionär ist die kurze Pro-

jektzeitspanne und der minimale Aufwand für die

Beteiligten in der Kanzlei, um eine beeindruckende

Qualitätsbilanz zu erreichen. Mit REVOLUTION:Q

erreicht eine Steuerberatungskanzlei innerhalb von

nur 6 Monaten die Zertifizierungsreife nach DIN

EN ISO 9001. In dieser Zeitspanne wird aus einem

vorstrukturierten Muster-Qualitätsmanagement-

system (kurz QMS) ein an die Kanzleibesonderhei-

ten angepasstes QMS. Sichtbarer Erfolg des abge-

schlossenen Projektes ist die anschließende Zerti-

fizierung durch ein unabhängiges Zertifizierungs-

unternehmen. Mitarbeiter und Kanzleileitung sind

bei Überreichung des Zertifikats stolz auf die er-

brachten Leistungen und zufrieden über die spür-

baren Qualitätsverbesserungen im Tagesgeschäft.

Robert Hebler (RH): In dieser Zeitspanne wer-

den das Qualitätsbewusstsein aller Beteiligten er-

höht, vorhandene Kanzleistrukturen an den aktu-

ellen und zukünftigen Herausforderungen der in-

teressierten Parteien wie beispielsweise Mandan-

ten, potenziellen Mandanten, Kanzleileitung, Mit-

arbeitern, potenziellen Mitarbeitern, Kooperati-

onspartnern, Gesetzgebern ausgerichtet und elf

Leistungsprozesse nach einem wirkungsvollen

Prozessstandard aufgebaut.

RH: Dieser Prozessstandard ermöglicht, das vor-

handene Know-how schnell abzubilden. So werden

MEHR ALS 160 KANZLEIEN SIND BEREITS

QMS-ZERTIFIZIERT 

Revolution:Q ist eine Partnerinitiative aus

Steuerberaterverbänden, die seit 2013 die

Kräfte bündelt und dafür sorgt, dass Kanzlei-

en innerhalb von nur sechs Monaten die Zer-

tifizierungsreife für ein QMS erlangen –

selbstverständlich nach den Anforderungen

der DIN EN ISO 9001. 

Damit sind Sie bestens für eine Zertifizierung ge-

rüstet – und bereit, die Entwicklung Ihrer Kanzlei

voranzutreiben. Das Besondere an dem Pro-

gramm Revolution:Q: Es ist exakt für die Bedürf-

nisse von Steuerberatungskanzleien und -büros

entwickelt. Sie verschwenden keine Zeit auf Pro-

zesse und Maßnahmen, die in Ihrem Geschäftsall-

tag keine Rolle spielen. Stattdessen werden die

hohen berufsrechtlichen Anforderungen sowie

die veränderten Marktbedingungen wie Digitali-

sierung, Risikomanagement, Mitarbeitergewin-

nung etc. praxisgerecht in standardisierte Kanz-

leiprozesse umgesetzt. 

Herzstück von Revolution:Q sind die individuelle

Unterstützung durch kanzleierfahrene QM-Bera-

ter sowie der Austausch der teilnehmenden Kanz-

leien untereinander – auch über den eigentlichen

Zertifizierungsprozess hinaus. So können Kanz-

leiprozesse schrittweise im Austausch mit Berufs-

kollegen und unter professioneller Moderation

weiterentwickelt werden. Lesen Sie folgend das

Interview mit Robert Hebler und Bernd Koch, den

beiden QM-Beratern, die Ihnen im Rahmen von

Revolution:Q zur Seite stehen.

QUALITÄT FÜR IHRE STEUERKANZLEI
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ren einen persönlichen Nutzen durch die Reduk-

tion von Ärgernissen und Störungen.

Wie kann man sich REVOLUTION:Q als Projekt

in einer Steuerberatungskanzlei vorstellen?

RH: Die Kanzleileitung nimmt mit meist ein bis zwei

interessierten Mitarbeitern an den angebotenen Info-

veranstaltungen der Verbände für etwa zwei Stunden

und/oder an einer individuell vereinbarten Online-

Präsentation teil, um sich umfassend über REVOLU-

TION:Q zu informieren. Wir sind uns der Verantwor-

tung bewusst, die mit jeder organisatorischen Verän-

derung einhergeht, deshalb werden alle Fragen, Ängs-

te und Befürchtungen, die im Zusammenhang mitdie-

sem Veränderungsprojekt gesehen werden, im Vor-

feld besprochen und geklärt. Entscheidungsrelevant

für die Kanzleileitung sind oft auch die folgenden

Projektbestandteile des Konzepts REVOLUTION:Q:

die vorhandenen Fähig- und Fertigkeiten für alle

verfügbar und gesichert. Diese Phase der Standar-

disierung gleicht einer Inventur, die eine nachfol-

gende Optimierung/Weiterentwicklung der Leis-

tungsprozesse überhaupt erst ermöglicht.

BK: Schon am ersten Projekttag, der Startveran-

staltung in der Kanzlei, wird auf einer von uns

anonym erfassten Grundlage eine Aufstellung

über alle täglichen Ärgernisse und Auftragsstö-

rungen erstellt und diese in Zeitverlusten und

ggfs. auch in Eurobeträgen ausgewiesen. Das

Qualitätspotenzial wird damit für alle Anwesen-

den transparent und der Wunsch, dieses Potenzi-

al zu nutzen, geweckt.

Revolutionär ist die sicht- und messbare Verän-

derung. Alle Mitarbeiter sind aktiv in Verbesse-

rungsprozesse eingebunden. Die Mitarbeiter spü-

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – AUS DEM HAMBURGER VERBAND

STANDARD-LEISTUNGSPROZESSE BEI REVOLUTION:Q
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STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – AUS DEM HAMBURGER VERBAND

RH: Die Vorgespräche dienen auch dazu, bewusst

zu machen, dass bei fehlendem Veränderungswil-

len und fehlender Durchsetzungskraft der Kanz-

leileitung das Projekt unweigerlich scheitern wird. 

BK: Der Startschuss für das Projekt fällt mit der

unterzeichneten Verpflichtungserklärung zwi-

schen der Kanzlei und dem Steuerberaterver-

band. Voraussetzung hierfür ist die Mitgliedschaft

in einem Steuerberaterverband, der das Konzept

REVOLUTION:Q unterstützt. Anschließend wird

ein Termin für die Startveranstaltung zwischen

Kanzleileitung und QM-Berater vereinbart. Die

Startveranstaltung selbst findet, sofern die Platz-

• Coaching von außen schafft Akzeptanz.

• Kanzleispezifische Projektbegleitung durch

erfahrene QM-Berater mit Spezialisierung

auf Steuerberatungskanzleien.

• Straffes extern geführtes Projektmanagement

entlastet Kanzleileitung und Mitarbeiter.

• Ein Disziplinierungsrahmen wie die DIN EN

ISO 9001 verkürzt die Projektlaufzeit und

zeigt Mitarbeitern und Externen die Ernst-

haftigkeit der Absicht, Qualitätsmanage-

ment in der Kanzlei zu leben.

• Die zeitliche Projektbegrenzung erfordert

Schnelligkeit in der Umsetzung und bedeutet

die Notwendigkeit, zum Ende zu kommen! 

• Neue Strukturen und neues Bewusstsein wer-

den innerhalb kürzester Zeit aufgebaut und

nachhaltig in den Kanzleialltag integriert.

• Das Projekt endet mit einem nachweislich

dokumentierten Erfolg für alle Beteiligten in

Form von Erfolgskennzahlen und einem

ISO-9001-Zertifikat.

verhältnisse es ermöglichen, im Besprechungs-

zimmer der Kanzlei statt und dauert von 9.00 bis

etwa 16.00 Uhr. 

Bestandteile der Startveranstaltung:

BK: Größere Kanzleien oder Kanzleien mit beeng-

ten Platzverhältnissen buchen auch schon mal für

3 bis 4 Stunden einen Besprechungsraum in ei-

nem Hotel, mit gemeinsamem Frühstücksstart.

Das kommt bei den Mitarbeitern sehr gut an. Den

zweiten Teil der Startveranstaltung kann man

dann in der Kanzlei im kleineren Kreis (Kanzlei-

leitung und ein, zwei Mitarbeiter zur Projektun-

terstützung) durchführen.

Teil 1: Findet in der Kanzlei (Besprechungs-

zimmer) oder im Hotel statt

• Kennenlernen

• Folienvortrag „Bedeutung des Qualitätsma-

nagementsystems (QMS)“

• Vorstellung beispielhafter Qualitätsregelun-

gen aus dem QMS 

• Bestandsaufnahme der täglichen Ärgernisse

• Aufforderung zum Handeln mit der Aktion

„Jagen und Sammeln“

Teil 2: Findet in der Kanzlei statt

• Projektierung des Gesamtprojektes 

• Verantwortlichkeiten für das QMS festlegen

• Gemeinsame Bearbeitung/Freigabe der ers-

ten Qualitätsregelungen

• Aufgaben bis zum ersten Online-Meeting

besprechen und festlegen

• Termin für das erste Online-Meeting verein-

baren
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STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – AUS DEM HAMBURGER VERBAND

RH: Nach der Startveranstaltung folgen die On-

line-Meetings. Die Termine werden mit der Kanz-

leileitung abgestimmt. Die Online-Meetings ge-

währleisten, dass das Projekt am Laufen bleibt.

Hier werden die Projektergebnisse besprochen,

offene Fragen geklärt und immer auch neue Qua-

litätsregelungen erklärt und gestartet, bis alle

(aktuell 54) Qualitätsregelungen in der Kanzlei

fertiggestellt und freigegeben wurden.

Die Aufbauphase von REVOLUTION:Q besteht

aus drei Phasen:

BK: Anschließend kann die Abschlussveranstal-

tung vereinbart werden, um die zertifizierungsre-

levanten Nachweisdokumente wie Auditjahres-

planung, Risiken- und Chancenanalyse und Qua-

litätsbericht fertigzustellen. Die Abschlussveran-

staltung beinhaltet auch einen Schulungsteil

„Interne Audits“, bei dem die anwesenden Mitar-

1. Individuell abgestimmte Startveranstaltung

in der Kanzlei. Hier werden alle Beteiligten

(Kanzleileitung und Mitarbeiter) einbezogen.

2. Anschließende Projektverfolgung durch ab-

gestimmte und regelmäßig stattfindende

Online-Meetings, um den Projektfortschritt

zu gewährleisten.

3. Finalisiert wird das Projekt durch die in der

Kanzlei stattfindende Abschlussveranstaltung.

beiter und die Kanzleileitung zu internen Audito-

ren/innen qualifiziert werden. Die Kanzlei er-

reicht in diesem Moment die Zertifizierungsreife

nach DIN EN ISO 9001. 

RH: Zum Konzept gehört auch die Koordinierung

des Zertifizierungstermins, indem wir den Kon-

takt zu Zertifizierungsgesellschaften und dem

Auditor herstellen. Die Aufbauphase des QM-

Projekts endet mit der Bestätigung des externen

Auditors, dass die Zertifizierung erfolgreich

durchgeführt wurde. Die Kanzlei erhält wenig spä-

ter von der Zertifizierungsgesellschaft ein „DIN

EN ISO 9001“-Zertifikat. Das Zertifikat gibt Aus-

kunft über die relevante Bezugsnorm (ISO

9001:2015), die Leistung und den Geltungsbe-

reich der Zertifizierung der Kanzlei. Das Zertifi-

kat ist aber noch mehr: Es gibt den Mitarbeitern

eine positive Rückmeldung und damit die Sicher-

heit, auf dem richtigen Weg zu sein. Eine Zertifi-

zierung ist keine einmalige Anstrengung, sondern

vielmehr der Auftakt eines kontinuierlichen Pro-

zesses. Denn mit dem Zertifikat geht das Unter-

nehmen die Verpflichtung ein, sich selbst regel-

mäßig zu hinterfragen, permanent Optimierungs-

potenzial zu identifizieren und flexibel notwendi-

ge Änderungen vorzunehmen. Die jährlichen

Überwachungsaudits sowie die Re-Zertifizierung

nach drei Jahren stellen dies vonseiten des Zerti-

fiziererssicher.

BK: Das Ende der QMS-Aufbauphase ist der Start

in die QMS-Ausbauphase, weil Qualitätsmanage-

ment nicht mit der Zertifizierung endet, sondern

im Tagesgeschäft gelebt und täglich verbessert

werden muss.
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STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – AUS DEM HAMBURGER VERBAND

Unterstützen Sie die Mitarbeiter und die

Kanzleileitung bei der Weiterentwicklung des

QMS? Und was passiert, wenn im Folgejahr

die Re-Zertifizierung ansteht? Sind die Kanz-

leien dann auf sich allein gestellt? 

BK: Die Weiterentwicklung der QM-Systeme und die

damit anfallende Kanzleiunterstützung sind elemen-

tare Bestandteile des Konzepts REVOLUTION:Q . In

regelmäßigen Abständen (4 × jährlich) werden für die

Weiterentwicklung der QM-Systeme spezielle Veran-

staltungen (sogenannte Kanzleiwerkstätten) angebo-

ten. Die Kanzleiwerkstätten werden zu den Themen

Strategie, Kanzleimanagement, Leistungsprozesse

und Unterstützungsprozesse angeboten. Die Teilnah-

me ist unbegrenzt für alle Mitarbeiter einer Kanzlei

möglich. Beispielsweise bieten wir jetzt, im Herbst

2020, die Kanzleiwerkstattreihe „Interne Audits“ als

Webinar an fünf verschiedenen Terminen für die Mit-

gliedskanzleien und deren Mitarbeiter an. 

RH: Die Kanzleien haben zusätzlich aber auch die

Möglichkeit, einen persönlichen Online-Termin mit

uns zu vereinbaren, um kanzleispezifische QM-Auf-

gabenstellungen individuell mit uns zu besprechen.

Viele Kanzleien greifen auf diesen Online-Service zu-

rück, um die jährlich anstehenden Zertifizierungster-

mine schnell und unkompliziert gemeinsam vorzu-

bereiten oder mit uns, als QM-Sparringspartner, über

aktuelle Weiterentwicklungen des QMS zu sprechen.

Warum sollten Steuerberatungskanzleien ihr

REVOLUTION:Q-Projekt jetzt starten?

RH: Weil die Welle der Veränderungen bereits da

ist. Sie rollt über den Steuerberatermarkt hinweg.

Wer jetzt nur über seichte Verände-

rungen nachdenkt, ohne etwas an den

strukturellen und organisatorischen Systemen

tun zu wollen, wird von den Geschehnissen über-

rollt. Der Aufbau und die Weiterentwicklung eines

Qualitätsmanagementsystems unterstützen die

Selbstlernfähigkeiten der Kanzleiorganisation fun-

damental. Die Selbstlernfähigkeit steht hier für die

höchste Form der Organisationsentwicklung und

bedeutet, dass sämtliche Herausforderungen, Risi-

ken wie Chancen strukturierter und somit kosten-

effizienter angenommen und umgesetzt werden. 

RH: Bisher waren zertifizierte Qualitätsmanage-

mentsysteme bei Steuerberatungskanzleien eher

die Ausnahme, da Projektaufwand und erwarteter

Nutzen meist intransparent waren. REVOLUTI-

ON:Q bringt Licht ins Dunkel, da der zeitliche und

personelle Projektaufwand für den Aufbau des

Qualitätsmanagementsystems vollständig trans-

parent und der Nutzen messbar ist. 

BK: Zusätzlich steigen die Anforderungen an die Zu-

kunftsfähigkeit der Kanzleien. So geht es aktuell da-

rum, sich als attraktiver Arbeitergeber zu präsen-

tieren, die Marktanforderungen der Digitalisierung

und des Risikomanagements zu bewältigen und be-

rufsrechtliche sowie gesetzliche Bestimmungen mit

standardisierten Kanzleiprozessen praxisgerecht

umzusetzen. Nach einem REVOLUTION:Q-Projekt

sind die hierfür erforderlichen Qualitätsregelungen

in den Kanzleialltag integriert.

Jetzt Zertifizierungsreife für

Ihre Kanzlei sichern unter

www.revolution-q.de

Weitere Informationen zudiesem Thema erhalten Siebei unserem kostenfreienLIVE-Online-Seminar am10. Mai 2021 um 16:00 Uhr!
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STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – AUS DEM HAMBURGER VERBAND

VOM VORSTAND UND DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
WAHRGENOMMENE TERMINE IN DER ZEIT
VOM 01.01.2021 BIS 22.03.2021 

27.01.
Online-Vorstandssitzung
(Vorstand, Thomas Volkmann)

03.02.
Online-Besprechung/Austausch zur Überbrückungs-
hilfe mit Finanzsenator Dr. Andreas Dressel
(Andreas Schneier)

09.02.
AGA, Online-Jahrestagung (Andreas Schneier)

11.02.
Deutsche Bank, Online-Neujahrsempfang
(Andreas Schneier, Thomas Volkmann)

22.02.
Finanzgericht Hamburg, Online-Sitzung des Clearing-
Ausschusses (Andreas Schneier)

24.02.
Deutscher Steuerberaterverband e.V.,
Online-Geschäftsführersitzung (Thomas Volkmann)

11.03.
Interview mit Andreas Schneier in der ZDF-Sendung
„Heute in Deutschland“

22.03.
Deutscher Steuerberaterverband e.V., Online-Sitzung
Verbändeforum IT (Daniela Ebert)

VERSTORBENE MITGLIEDER

Es verstarben unsere Mitglieder

Edgar Beyn

* 08.09.1938 † 17.11.2020

Andrea Schmidt

* 03.03.1968 † 03.12.2020

Claudia Reinsch

* 22.10.1958 † 05.02.2021

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren.
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STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – AUS DEM HAMBURGER VERBAND

A – B – S

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Kattunbleiche 18, 22041 Hamburg

Alstertal Steuerberatungsgesellschaft

Böttcher Diezemann mbH

Harksheider Str. 102 a, 22399 Hamburg

Borger, Johannes

Dipl.-Kfm., Steuerberater WP

Segeberger Chaussee 129 b, 22851 Norderstedt

Braun, Albert

M.Sc., Steuerberater

Bahrenfelder Chaussee 8, 22761 Hamburg

Clasen, Joachim

Steuerberater

Humboldtstr. 51, 22083 Hamburg

Crone Dr., Ronald

Dipl.-Kfm., Steuerberater

Crone Steuerberatung

Hinterm Stern 20, 22041 Hamburg

Dederding, Fabian

B.A., Steuerberater

Heinickestr. 2, 20249 Hamburg

Gertz + Partner

Steuerberatungsgesellschaft mbB

Hauptstraße 28, 21614 Buxtehude

Guilbert, Daniel

Dipl.-FW.(StAk), Steuerberater

c/o Taxes & Property

Güntherstraße 94, 22087 Hamburg

Hering, Astrid

Dipl.-Kffr., Steuerberaterin

Dockenhudener Str. 20, 22587 Hamburg

Hoppe, Christiane

Dipl.-Kffr., Steuerberaterin

Sodentwiete 7, 22337 Hamburg

inso.tax Steuerberatungsgesellschaft mbH

Essener Straße 105, 22419 Hamburg

Kleinwort, Andrea

Steuerberaterin

Dickhaut, Jürgensen & Partner

Bornbarch 16, 22848 Norderstedt

Kruse, Karen

Dipl.-Kffr., Steuerberaterin

Sahm Steuerberatungsgesellschaft mbH

Otto-Hahn-Straße 9 a, 25337 Elmshorn

Lafrentz, Kerstin

Dipl.-Kffr., Steuerberaterin

Hindenburgstr. 91, 22297 Hamburg

Nehls, Sebastian

B.A., Steuerberater

Landwirtschaftlicher Buchführungsverband

Lorentzendamm 39, 24103 Kiel

NEUZUGÄNGE VON MITGLIEDERN
IN DER ZEIT VOM 01.01.2021 BIS 15.03.2021
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Pröbstle, Stephanie

Dipl.-Ök., Steuerberaterin FB amb.

Gesundheitsw.

Pröbstle Steuerberatungsgesellschaft mbH

Heimeranstraße 37, 80339 München

Rodehorst, Dirk

Dipl.-Kfm., Steuerberater WP

Hochallee 21, 20149 Hamburg

Scheller, Peter

Dipl.-Vw., Steuerberater FB ZöuVerbrSt.

Gertigstr. 3, 22303 Hamburg

Scheller & Partner PartG mbB

Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Bleichenbrücke 11, 20354 Hamburg

Schleifer, Dr. Christian

Dipl.-Kfm., Steuerberater

c/o Gerber + Kollegen StBG mbH

Steinstraße 27, 20095 Hamburg

Schweitzer, Stefan

Steuerberater

Osterdeich 6, 25899 Dagebüll

Senioren-Zentren

Geschwister Jensen GmbH

Kieler Straße 212, 22525 Hamburg

visio

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Ehrenbergstraße 33, 22767 Hamburg

zum Felde, Marten

B. A., Steuerberater

Marten zum Felde & Ursula zum Felde

Westjork 19, 21635 Jork

Fördermitglieder

Böttcher, Jörn

Dipl.-Kfm., Steuerberater

Alstertal StBG Böttcher Diezemann mbH

Harksheider Str. 102 a, 22399 Hamburg

Diezemann, Frederic

Dipl.-Vw., Steuerberater

Stratenbarg 20 a, 22393 Hamburg

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – AUS DEM HAMBURGER VERBAND
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PRÄSENZSEMINARE

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK

Die folgende Auflistung erfolgt unter Vorbehalt. Aktuell informiert werden Sie auf unserer Homepage

unter www.steuerberaterverband-hamburg.de

TERMINE UND VORTRÄGE

KREATIVE FALLLÖSUNGEN IM MITTELSTAND

Termin: 25.05.2021
09:00 -17:00 Uhr
Hotel Hafen Hamburg

Referenten: Prof. Dr. Markus Peter, StB, Aalen
Dr. Stephan Vossel, StB

DAS NEUE INVESTMENTSTEUERRECHT SOWIE AKTUELLES ZUR BESTEUERUNG
VON KAPITALERTRÄGEN

Termin: 03.06.2021
09:00 -17:00 Uhr
Hotel Hafen Hamburg

Referent: Hartmut Loy, Dipl.-Finanzwirt, Krefeld

GESTALTENDE STEUERBERATUNGSPRAXIS

Termin: 08.06.2021
09:00 -17:00 Uhr
Radisson Blu Hotel

Referenten: Dr. Martin Strahl, StB, Köln
Dr. Ralf Demuth, StB, RA, FAStR, Köln 

KASSENFÜHRUNG

Termin: 21.06.2021
09:00 -17:00 Uhr
Radisson Blu Hotel

Referent: Gerd Achilles, Dipl.-Finanzwirt (FH), Duisburg
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STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK

TERMINE DER VORTRAGSREIHE „AKTUELLES STEUERRECHT“ IN 2021

2/2021

Termin: 04.06.2021
09:00 -12:30 Uhr
Online

Referenten: Prof. Dr. Bert Kaminski, Helmut Schmidt Universität Hamburg
Dipl.-Finanzwirt Michael Seifert, StB, Troisdorf

Termin: 14.06.2021
09:00 -12:30 Uhr
Hotel Hafen Hamburg

Referenten: Dr. Michael Messner, RA, FAStR, FAErbR, Notar, Hannover
Dr. Jörg Grune, Richter am Niedersächsischen Finanzgericht, Hannover 

Termin: 16.06.2021
09:00 -12:30 Uhr
Hotel Hafen Hamburg

Referenten: Prof. Dr. Bert Kaminski, Helmut Schmidt Universität Hamburg
Dipl.-Finanzwirt Michael Seifert, StB, Troisdorf

Termin: 16.06.2021
14:00 -17:30 Uhr
Hotel Hafen Hamburg

Referenten: Prof. Dr. Bert Kaminski, Helmut Schmidt Universität Hamburg
Dipl.-Finanzwirt Michael Seifert, StB, Troisdorf

IMPRESSUM

Präsidium
StB Andreas Schneier, Präsident
StB/RA Volker Höpfl, Vizepräsident, Schatzmeister
StBin/WPin Dipl.-Kffr. Claudia Greibke
StB/WP Dipl.-Kfm. Christian Ladehoff

Weitere Vorstandsmitglieder
StB Ralf Cordes
StBin Daniela Ebert
StB Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Stefan Ihde
StBin Dipl.-Kfm. Andrea Möller
StB Dipl.-Kfm. Holger Niemitz
StBin Marina Wiedenroth

Herausgeber
Steuerberaterverband Hamburg e. V.
Am Sandtorkai 64 a, 20457 Hamburg
Telefon: 040 413447-0, Telefax: 040 41344759
info@steuerberaterverband-hamburg.de
www.steuerberaterverband-hamburg.de
Verantwortlich für den Inhalt:
StBin/WPin Dipl.-Kffr. Claudia Greibke

Alle Angaben ohne Gewähr
Layout und Druck: Wertdruck, 22145 Hamburg
Ausgabe 1|2021, März 2021

Fotos: stock.adobe.com
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TERMINE VERANSTALTUNGSREIHE „AKTUELLES STEUERRECHT 
FÜR STEUERBERATER UND QUALIFIZIERTE MITARBEITER“

4-2020/21

Termine: 17.04.2021, 09:00 -13:00 Uhr 
Hotel Grand Elysée
oder
19.04.2021, 09:00 -12:30 Uhr
Online

Referent: Dipl.-Finanzwirt (FH) Markus Perschon, StB, Escheburg

5-2020/21

Termine: 05.06.2021, 09:00 -13:00 Uhr
Hotel Grand Elysée
oder
07.06.2021, 09:00 -12:30 Uhr
Online
oder
07.06.2021, 15:00 -19:00 Uhr 
Ameron Hotel Speicherstadt

Referent: Dipl.-Finanzwirt (FH) Markus Perschon, StB, Escheburg

TERMINE SEMINARREIHE „AKTUELLE BFH-RECHTSPRECHUNG“
URTEILSDISKUSSION MIT BUNDESRICHTERN

RUND UM DEN GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRER

Termin: 26.04.2021
14:00 -17:15 Uhr
Online

Referent: Dr. Nils Trossen, Richter am Bundesfinanzhof, München

UMSATZSTEUER

Termin: 14.06.2021
15:30 -19:00 Uhr
Bucerius Law School

Referent: Dr. Christoph Wäger, Richter am Bundesfinanzhof, München

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK
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STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK

LEHRGÄNGE FÜR AUSZUBILDENDE ZUM/ZUR STEUERFACHANGESTELLTEN

AZUBI-KURS ZUR VORBEREITUNG AUF DIE ABSCHLUSSPRÜFUNG IM NOVEMBER 2021

Termine: 04.05.2021
17:45 –20:00 Uhr
Grone-Schule

Referenten: Meike Hass’l, Steuerberaterin, Hamburg
Dipl.-Finanzwirt(FH) Tom Hellmann, Hamburg
Dipl.-Finanzwirt(FH) Matthias Lüders, Hamburg
Maik Woywod

2/2021 – BILANZSTEUERRECHT

Termine: 17.05.2021, 09:00 -12:30 Uhr
Hotel Grand Elysée
oder
21.05.2021, 09:00 –12:30 Uhr
Hotel Hafen Hamburg
oder
19.05.2021, 09:00 –12:30 Uhr
Online

Referent: Dr. Kai Scharff, Dipl.-Oec., Steuerberater, Hamburg

TERMINE JAHRES-ABONNEMENT „PRAKTIKER-SEMINARE 2021 FÜR KANZLEIMITARBEITER“

2/2021 – EINKOMMENSTEUER

Termine: 15.04.2021, 09:00 -12:30 Uhr
Online

Referent: Dipl.-Finanzwirt Michael Seifert, Troisdorf
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LIVE-ONLINE-SEMINARE

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK

EXCEL – AUFBAUKURS

Termin: 13.04.2021
09:00 –12:00 Uhr

Referent: Maximilian Schoichet, Dipl.-Kfm. 

UPDATE BUCHFÜHRUNG FÜR MITARBEITER – SCHWIERIGE GESCHÄFTSVORFÄLLE RICHTIG
BEHANDELN UND RICHTIG BUCHEN (TEIL 1)

Termin: 13. und 20.04.2021
13:00 –16:30 Uhr

Referent: Adrian Iwan

CORONA-HILFSPROGRAMME

Termin: 13.04.2021
14:00 –15:30 Uhr

Referent: Stefan Dickmann, Dipl.-Finw. (FH), Steuerberater

FALLSTRICKE UND CHANCEN BEI DER EINBRINGUNG EINES EINZELUNTERNEHMENS IN EINE GMBH

Termin: 14.04.2021
09:00 –12:30 Uhr oder 14:00 –17:30 Uhr

Referent: Prof. Dr. Burkhard Binnewies, RA FAStR, Köln

RECHNUNG UND RECHNUNGSBERICHTIGUNG

Termin: 14.04.2021
14:00 –16:00 Uhr

Referent: Andreas Fietz, Dipl.-Wi.Jur., Steuerberater, München

ELEKTROMOBILITÄT

Termin: 06.04.2021
10:00 –12:00 Uhr

Referent: Michael Seifert, Dipl.-Finanzwirt, StB, Troisdorf

EXCEL – GRUNDLAGEN

Termin: 12.04.2021
09:00 –12:00 Uhr

Referent: Maximilian Schoichet, Dipl.-Kfm. 
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STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK

DAC 6 – ANZEIGEPFLICHTEN BEI GRENZÜBERSCHREITENDEN STEUERGESTALTUNGEN

Termin: 16.04.2021
10:00 –13:00 Uhr

Referent: Franz Hruschka, Ltd. Regierungsdirektor, Finanzamt München, Abt. Betriebsprüfung

DIGITALES BUCHEN (TEIL 1)

Termin: 19.04.2021
09:00 –13:00 Uhr

Referenten: Marco Czeczka, Steuerberater, Dortmund
Markus Bargel, Sachbearbeiter, Kanzleiorganisationsbeauftragter 

CORONA-HILFSPROGRAMME

Termin: 19.04.2021
10:00 –11:30 Uhr

Referent: Stefan Dickmann, Dipl.-Finw. (FH), Steuerberater

UMSATZSTEUER – TYPISCHE FEHLER – ERKENNEN – KORRIGIEREN – VERMEIDEN – KOMMUNIZIEREN

Termin: 21. und 28.04.2021
09:00 –12:30 Uhr

Referent: Joachim Vogt, Leitender Regierungsdirektor, Vorsteher Finanzamt Zschopau

DER STEUERBERATER BEIM VERKAUF EINES MITTELSTÄNDISCHEN UNTERNEHMENS

Termin: 22.04.2021
09:00 –12:30 Uhr oder 14:00 –17:30 Uhr

Referent: Dr. Markus Wollweber, RA FAStR

GEMEINNÜTZIGKEIT AKTUELL

Termin: 22.04.2021
14:00 –16:15 Uhr

Referent: Dr. Jörg Alvermann, Rechtsanwalt, FAStR, Köln

KÖRPERSCHAFTSTEUERERKLÄRUNG 2020

Termin: 15.04.2021
09:00 –12:30 Uhr oder 14:00 –17:30 Uhr

Referent: Thomas Stimpel, RD Dipl.-Finanzwirt
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STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK

DIGITALES BUCHEN (TEIL 2)

Termin: 26.04.2021
09:00 –13:00 Uhr

Referenten: Marco Czeczka, Steuerberater, Dortmund
Markus Bargel, Sachbearbeiter, Kanzleiorganisationsbeauftragter 

DIE EINFÜHRUNG DES OSS VERFAHRENS FÜR DEN FERNVERKAUF

Termin: 27.04.2021
10:00 –11:30 Uhr

Referent: Andreas Fietz, Dipl.-Wi.Jur., Steuerberater, München

DIE FERIENWOHNUNG IM EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUERRECHT

Termin: 29.04.2021
09:00 –11:30 Uhr

Referent: Markus Perschon, Dipl.-Finanzwirt (FH), StB, Escheburg

LOHNABRECHNUNG FÜR PROFIS – (ABO) BZW.
2. TERMIN: PHANTOMLOHN IN DER SOZIALVERSICHERUNG

Termin: 30.04.2021
09:00 –11:00 Uhr

Referent: Markus Stier, Syke

MONATLICHES STEUER-UPDATE (ABO)

Termin: 30.04.2021
09:00 –10:30 Uhr

Referent: Markus Perschon, Dipl.-Finanzwirt (FH), StB, Escheburg

AKTUELLE RISIKEN DES BINNENMARKTES

Termin: 03.05.2021
09:00 –12:00 Uhr

Referent: Joachim Vogt, Leitender Regierungsdirektor, Vorsteher Finanzamt Zschopau

SCHÄTZUNG DER BESTEUERUNGSGRUNDLAGEN IN BARGELDINTENSIVEN BETRIEBEN

Termin: 05.05.2021
09:00 –12:30 Uhr

Referent: Gerd Achilles, Dipl.-Finanzwirt (FH), Duisburg
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STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK

VERFAHRENSDOKUMENTATION – KASSE BRAUCHT EIN KONZEPT

Termin: 05.05.2021
14:30 –18:00 Uhr

Referent: Gerd Achilles, Dipl.-Finanzwirt (FH), Duisburg

GMBH & CO KG IN DER PRAXIS

Termin: 06.05.2021
09:00 –12:30 Uhr oder 14:00 –17:30 Uhr

Referent: ORR Dipl.-Finanzwirt Christoph Kleine-Rosenstein

QUALITÄTSMANAGEMENT REVOLUTION:Q – DIE ZEIT IST REIF! ZERTIFIZIERUNGSREIF…

Termin: 10.05.2021
16:00 –17:30 Uhr

Referenten: Bernd Koch, Finanzökonom (EBS), Qualitätsbeauftragter (TÜV), QM-Trainer (StBS AG)

Robert Hebler, Dipl.-Ing. (FH), EFQM-Assessor, EOQ/TQU-Manager, QM-Trainer (StBS AG)

DIE PHOTOVOLTAIKANLAGE AUF DEM PRIVATEN HAUSDACH

Termin: 07.05.2021
09:00 –11:30 Uhr

Referent: Markus Perschon, Dipl.-Finanzwirt (FH), StB, Escheburg

EXCEL – GRUNDLAGEN

Termin: 11.05.2021
09:00 –12:00 Uhr

Referent: Maximilian Schoichet, Dipl.-Kfm., Hamburg

AUSGEWÄHLTE PRAXISFRAGEN BEI DER UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Termin: 11.05.2021
09:00 –12:30 Uhr oder 14:00 –17:30 Uhr

Referent: Dr. Jens Stenert, RA FAStR

EXCEL – AUFBAUKURS

Termin: 12.05.2021
09:00 –12:00 Uhr

Referent: Maximilian Schoichet, Dipl.-Kfm., Hamburg
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AUFNAHMEN UND ÜBERTRAGUNG VON FREIBERUFLERPRAXEN

Termin: 18.05.2021
10:00 –12:45 Uhr

Referent: Dr. Jens Stenert, RA, FAStR, Köln

PRAXIS-KNOW-HOW: MITTEILUNG UND DOKUMENTATION INTERNATIONALER SACHVERHALTE

Termin: 18.05.2021
14:00 –16:00 Uhr

Referent: Franz Hruschka, Ltd. Regierungsdirektor, Finanzamt München, Abt. Betriebsprüfung

AKTUELLE UMSATZSTEUER (1 X PRO QUARTAL)

Termin: 20.05.2021
09:30 –11:00 Uhr

Referent: Andreas Fietz, Dipl.-Wi.Jur., Steuerberater, München

DIE BETRIEBSPRÜFUNG DER DRV

Termin: 21.05.2021
09:00 –11:10 Uhr

Referent: Jörg Romanowski, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Dallgow-Döberitz

BESTEUERUNG DER NICHT GEMEINNÜTZIGEN VEREINE UND VERBÄNDE

Termin: 26.05.2021
09:00 –12:00 Uhr

Referent: Dr. Jörg Alvermann, Rechtsanwalt, FAStR, Köln

UPDATE BUCHFÜHRUNG FÜR MITARBEITER – SCHWIERIGE GESCHÄFTSVORFÄLLE RICHTIG
BEHANDELN UND RICHTIG BUCHEN (TEIL 2)

Termin: 25.05. und 01.06.2021
13:00 –16:30 Uhr

Referent: Adrian Iwan

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK

VERFAHRENSDOKUMENTATION NACH GOBD 2021

Termin: 17.05.2021
09:00 –12:15 Uhr

Referent: Dipl.-Finanzwirt (FH) Thorsten Krain, StB, FB Int. StR, Neunkirchen



24 VERBANDSNACHRICHTEN 1|2021

EXCEL – GRUNDLAGEN

Termin: 14.06.2021
09:00 –12:00 Uhr

Referent: Maximilian Schoichet, Dipl.-Kfm., Hamburg

EXCEL – AUFBAUKURS

Termin: 15.06.2021
09:00 –12:00 Uhr

Referent: Maximilian Schoichet, Dipl.-Kfm., Hamburg

B2C – ONLINESHOPS

Termin: 17.06.2021
09:00 –12:30 Uhr

Referent: Joachim Vogt, Leitender Regierungsdirektor, Vorsteher Finanzamt Zschopau

KREATIVE FALLLÖSUNGEN IM MITTELSTAND

Termin: 27.05.2021
09:00 –12:30 Uhr

Referenten: Prof. Dr. Markus Peter, StB, Aalen
Dr. Stephan Vossel, StB

MONATLICHES STEUER-UPDATE (ABO)

Termin: 28.05.2021
09:00 –10:30 Uhr

Referent: Markus Perschon, Dipl.-Finanzwirt (FH), StB, Escheburg

DER WEG IN UND DURCH DIE DIGITALISIERUNG FÜR FORTGESCHRITTENE

Termin: 04.06., 18.06., 25.06. und 09.07.2021
09:00 –13:00 Uhr

Referent: Vanessa Halwaß, Berlin

LOHNABRECHNUNG FÜR PROFIS – (ABO) BZW
3. TERMIN: DIE ÜBERLASSUNG DES FIRMENWAGENS AN DIE ARBEITNEHMER

Termin: 31.05.2021
09:00 –11:00 Uhr

Referent: Markus Stier, Syke

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK
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MONATLICHES STEUER-UPDATE (ABO)

Termin: 25.06.2021
09:00 –10:30 Uhr

Referent: Markus Perschon, Dipl.-Finanzwirt (FH), StB, Escheburg

LOHNABRECHNUNG FÜR PROFIS – (ABO) BZW.
4. TERMIN: DIE GRUNDLAGEN DER BETRIEBLICHEN ALTERSVORSORGE

Termin: 28.06.2021
09:00 –11:00 Uhr

Referent: Markus Stier, Syke

LOHNABRECHNUNG FÜR PROFIS – (ABO) BZW. 5. TERMIN: GERINGFÜGIG ENTLOHNTE
BESCHÄFTIGTE – 450 EURO-GRENZE UND DIE PRAKTISCHE UMSETZUNG

Termin: 30.07.2021
09:00 –11:00 Uhr

Referent: Markus Stier, Syke

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK
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STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – DSTV

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV)

vertritt die Interessen des steuerberatenden und

wirtschaftsprüfenden Berufs auf Bundesebene.

Soweit so gut. Aber wer steckt eigentlich hinter

den einzelnen Referaten? Und womit beschäfti-

gen sich die Mitarbeiter? 

Die Akteure

Hinter dem „Referat Steuerrecht“ steht geballte

Frauenpower. Sie finden hier zum einen die Refe-

ratsleiterinnen Steuerrecht StBin Dipl.-Hdl. Vicky

Johrden und Daniela Ebert, LL.M.. Sie vertreten

die Interessen des Berufsstandes, wenn es um

Änderungen im Steuerrecht geht. Sie befassen

sich grob gesagt mit allem von A wie Abgaben-

last bis Z wie Zinsen. DStV-Geschäftsführerin

RAin/StBin Sylvia Mein komplettiert das Team,

moduliert die Strategien und wirkt als Netzwerk-

erin auf dem Berliner Parkett. Aus der Praxis kom-

mend stehen alle drei für ein modernes, bürokra-

tiearmes und nach dem Prinzip der Leistungs-

fähigkeit ausgerichtetes Steuerrecht ein.

Erhalten Sie einen Überblick über ausgewählte

Tätigkeiten, Herausforderungen und Erfolge aus

dem letzten Jahr, das natürlich geprägt war von

den Folgen der Corona-Pandemie:

Austausch auf Distanz und doch ganz nah

Abstandsgebot! Eine Anordnung, die die politische

Interessenvertretung nicht gerade einfacher macht.

Aber trotz der äußeren Umstände stand der DStV in

regem Austausch mit politischen und fachlichen

Vertretern aus Bundestag und Bundesministerien.

Der Digitalisierung sei Dank konnten die Mitarbei-

ter überwiegend online wirken. Wenn das gar nicht

ging, waren sie mit Maske ausgestattet und ausrei-

chendem Abstand für den Berufsstand unterwegs.

So brachte der DStV auch im Jahr 2020 als Sach-

verständiger seine Expertise in allen maßgebli-

chen öffentlichen Anhörungen des Finanzaus-

schusses des Deutschen Bundestages ein: Die

Anhörung zum Thema „Mitarbeiterkapitalbeteili-

gung“, zu den „Corona-Steuerhilfegesetzen“ oder

zum „Jahressteuergesetz 2020“ sind nur 3 Bei-

spiele, die verdeutlichen, wie sehr die Meinung

des DStV gerade auch in Krisenzeiten gefragt ist.

Das Gerangel um den Investitionsabzugsbetrag

Der Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 sorg-

te zunächst für große Unruhe in der Praxis –

schließlich drohten kleine und mittlere Unterneh-

men (KMU) aus dem Anwendungsbereich des

§ 7g EStG rauszufallen. Die Bundesregierung plan-

te, die Inanspruchnahme des sog. Investitionsab-

zugsbetrags nicht mehr an die bewährten Be-

triebsgrößenmerkmale, sondern an eine Gewinn-

grenze von höchstens 150.000 Euro zu knüpfen.

„Zu niedrig“ – so die Wertung des DStV. Zahlrei-

che Rückmeldungen aus der Praxis bestätigten

seine Einschätzung. In seinen Stellungnahmen

und als Sachverständiger der öffentlichen An-

hörung des Finanzausschusses skizzierte er an-

schaulich die Gefahr für viele kleine und mittlere

Unternehmen. Mit Erfolg: Die nunmehr eingeführ-

te einheitliche Gewinngrenze von 200.000 Euro

dürfte auch wieder die Zielgruppe der gesetzli-

chen Regelung – die KMU – von der steuerlichen

Begünstigung profitieren lassen.

Von
Daniela Ebert, LL.M.,

Referatsleiterin
Steuerrecht beim DStV

DSTV-FRAUENPOWER IM STEUERPOLITISCHEN BERLIN



Die Achterbahnfahrt der Umsatzsteuersätze

Zunächst einigte sich die Bundesregierung auf die

partielle Senkung des Umsatzsteuersatzes für die

Gastronomie. Kurz darauf folgte die generelle halb-

jährige Absenkung des ermäßigten sowie des

Regelsteuersatzes im Umsatzsteuerrecht ab

1.7.2020. Es entstand ein wüstes Chaos. Was für

den Koalitionsausschuss Anfang Juni in der Theo-

rie so einfach klang, stellte in der Praxis einen bü-

rokratischen Super-GAU dar. Für Unternehmer und

ihre steuerlichen Berater war es schier unmöglich,

sich in weniger als einem Monat auf die Folgen der

Umsatzsteuersatzanpassung einzustellen.

Der DStV adressierte daher umgehend die drin-

gendsten Praxisfragen an die maßgeblichen

Vertreter im Bundestag und das Bundesministeri-

um der Finanzen (BMF). Das BMF reagierte

zügig. In seinem Schreiben Ende Juni nahm es zu

vielen ungeklärten Fallgestaltungen Stellung. Für

die Abrechnungen im B2B-Bereich bestand mitun-

ter sogar Grund zur Freude. Unternehmer konnten

hier von einer einmonatigen Schonfrist profitieren,

wie vom DStV im Hearing im Bundestag gefordert.

NACHDIGAL – flieg Vogel flieg!

Gerade das vergangene Jahr hat Unternehmen

gelehrt, wie wichtig eine funktionierende digitale

Infrastruktur ist. Das gilt auch für die Kommuni-

kation zwischen Steuerberaterinnen bzw. Steuer-

beratern und der Finanzverwaltung. Daher beglei-

tet der DStV Digitalisierungsprojekte, wie „NACH-

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – DSTV
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DIGAL“ seit langem sehr engagiert. Erfreulicher-

weise ging Bayern in der ersten Jahreshälfte 2020

endlich mit gutem Beispiel voran. Die weiteren

Bundesländer zogen Ende des Jahres nach. Mit

der technischen Umsetzung der datenschutzsi-

cheren Nachreichung von digitalen Anlagen (zur

Steuererklärung) ist ein riesiger Schritt in Rich-

tung medienbruchfreier Kommunikation getan –

wie vom DStV seit 2012 gefordert.

Im Wettlauf gegen die Zeit – Fristen bereiten

Ungemach

Im vierten Quartal zeigte sich, dass sowohl die

Frist für die Veröffentlichung der Jahresabschlüs-

se 2019 von kleinen und mittleren Kapitalgesell-

schaften als auch die Fristen für die Abgabe der

Steuererklärungen 2019 schwerlich einzuhalten

sind. Kein Wunder: Der Berufsstand leistete un-

glaubliche Unterstützung während der Pandemie.

Da geriet das Tagesgeschäft ins Stocken. Seit Ju-

li brachte der DStV die Nöte der Praxis gegenüber

der Bundesregierung nachdrücklich vor. Die Eini-

gung zwischen BMF und den Finanzministerien

der Länder auf eine einmonatige Schonfrist für die

Abgabe der Steuererklärungen wirkte Anfang De-

zember wie ein Schlag ins Gesicht des Berufsstan-

des. DStV-Präsident Harald Elster brachte nun ge-

genüber der Politik die dramatische Situation zum

Ausdruck. In seinem Schreiben an die Fraktions-

vorsitzenden der Regierungskoalition warb er ge-

rade wegen des erweiterten Lockdowns Mitte De-

zember eindringlich um verfahrensrechtliche Er-

leichterungen. Gleichlautende Appelle richtete er

erneut an den Bundeswirtschaftsminister und den

Chef des Bundeskanzleramtes.

Überraschend zügig reagierte zunächst das Bun-

desamt für Justiz. Es kündigte an, gegen Unter-

nehmen, deren gesetzliche Frist zur Offenlegung

am 31.12.2020 endete, vor dem 1.3.2021 kein

Ordnungsgeldverfahren einzuleiten. Wenige Tage

später die zweite Positivmeldung aus dem Bun-

destag: Die Abgabefrist für die Steuererklärun-

gen 2019 solle qua Gesetz bis zum 31.8.2021

verlängert werden. Das mittlerweile angestoße-

ne Gesetzgebungsverfahren dürfte im Februar

abgeschlossen werden.

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – DSTV
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1. Eine Übersendung der Akten in die Kanzlei-

räume eines Prozessbevollmächtigten ist

auch gestützt auf den neu gefassten § 78

Abs. 3 Satz 1 FGO möglich.

2. Akteneinsicht in Zeiten der Pandemie ist

durch Übersendung der Sachakten in die

Kanzleiräume des Prozessbevollmächtig-

ten zu gewähren.

Gründe:

Die Gewährung der Akteneinsicht durch Übersen-

dung der Sachakten in die Kanzleiräume beruht

auf § 78 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 FGO.

In § 78 Abs. 1 Satz 1 FGO ist bestimmt, dass die

Beteiligten die Gerichtsakte und die dem Gericht

vorgelegten Akten einsehen können. Die Vor-

schrift gewährt den Beteiligten eines finanzge-

richtlichen Verfahrens ein umfassendes Recht auf

Akteneinsicht als wesentlichen Bestandteil des in

Art. 103 Abs. 1 GG verbürgten Anspruchs auf

rechtliches Gehör. Das Recht auf Akteneinsicht

dient darüber hinaus der Garantie des effektiven

Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) sowie der

„Waffengleichheit“ der Beteiligten, da nur durch

die umfassende Möglichkeit der Kenntnisnahme

vom Akteninhalt den Beteiligten – namentlich dem

Kläger – eine effektive Rechtsverfolgung ermög-

licht wird (vgl. BVerfG, Beschluss vom 13.04.2010,

1 BvR 3515/[08]; Stalbold, in: Gosch, § 78 FGO,

Rn. 2). Die Vorschrift des § 78 Abs. 1 Satz 1 FGO

sieht freilich lediglich vor, dass die Beteiligten die

Akten einsehen können. In welcher Form die Ein-

sichtnahme zu erfolgen hat bzw. erfolgen kann,

regelt die Vorschrift dagegen nicht. Regelungen

betreffend die Form der Einsichtnahme in die Ak-

ten durch die Beteiligten enthalten die Bestim-

mungen des § 78 Abs. 2 und 3 FGO. Wird die Pro-

zessakte – so wie hier – noch in Papierform ge-

führt, bestimmt § 78 Abs. 3 Satz 1 FGO, dass die

Akteneinsicht (grundsätzlich) durch Einsichtnah-

me in die Akten in Diensträumen gewährt wird.

Diensträume im Sinne des § 78 Abs. 3 Satz 1 FGO

PROZESSRECHT/FINANZGERICHTSORDNUNG: AKTENEINSICHT IN DEN
KANZLEIRÄUMEN DES PROZESSBEVOLLMÄCHTIGTEN

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – BERUFSAUSÜBUNG
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sind neben den Räumlichkeiten des Gerichts alle

Räume, die vorübergehend oder dauernd dem öf-

fentlichen Dienst zur Ausübung dienstlicher Tätig-

keiten dienen und über die ein Träger öffentlicher

Gewalt das Hausrecht ausübt (vgl. BFH, Beschluss

vom 13.06.2020, VIII B 149/19, BFH/NV 2020,

1268), mithin auch Räumlichkeiten anderer Ge-

richte oder Behörden, aber auch des beklagten

Hauptzollamtes. Die Kanzleiräume des Prozessbe-

vollmächtigten sind dagegen keine Diensträume

im Sinne dieser Vorschrift; eine Akteneinsicht au-

ßerhalb von Diensträumen sieht die Vorschrift des

§ 78 Abs. 3 Satz 1 FGO ausdrücklich nicht vor.

Es ist indes allgemein anerkannt, dass durch die

Neufassung des § 78 Abs. 3 Satz 1 FGO eine Ak-

teneinsicht außerhalb von Diensträumen nicht ge-

nerell ausgeschlossen und im Einzelfall auch eine

Übersendung der Akten in die Kanzleiräume eines

Prozessbevollmächtigten möglich ist (vgl. BFH, Be-

schluss vom 13.06.2020, VIII B 149/19, BFH/NV

2020, 1268; Brandis, in: Tipke/Kruse, § 78 FGO,

Rn. 13; Stalbold, in: Gosch, § 78 FGO, Rn. 38). Die

Entscheidung, Akteneinsicht außerhalb von Dienst-

räumen zu gewähren, ist eine am Einzelfall auszu-

richtende Ermessensentscheidung des Gerichts,

die die für und gegen eine Aktenversendung spre-

chenden Gesichtspunkte gegeneinander abzuwä-

gen hat. Im Rahmen dieses Abwägungsprozesses

ist auch das vom Gesetzgeber vorgegebene Regel-

Ausnahme-Verhältnis zwischen einer Einsichtnah-

me in die Akten in und außerhalb von Diensträumen

zu beachten, was etwa zur Folge hat, dass bloße Un-

bequemlichkeiten, die mit einer Akteneinsicht in

den Geschäftsräumen des Gerichts verbunden sind,

keine Ausnahme von der Regel des § 78 Abs. 3 Satz

1 FGO begründen können. Im Rahmen des Abwä-

gungsprozesses ist freilich auch zu berücksichtigen,

dass Aspekte wie die Wahrung des Steuergeheim-

nisses und die Gefahr der Einsichtnahme durch un-

befugte Dritte einer Versagung der Einsichtnahme

außerhalb der Diensträume des Gerichts nicht

gleichsam automatisch entgegenstehen. Denn die-

se Gefahren bestehen auch, wenn dem Prozessbe-

vollmächtigten Ablichtungen aus den eingesehenen

Akten erteilt werden – auf die der Prozessbevoll-

mächtigte einen Anspruch hat (vgl. § 78 Abs. 1 Satz

2 FG) – oder zum Zwecke der Akteneinsicht eine

elektronische Fassung der Papierakte hergestellt

und die Akteneinsicht auf elektronischem Wege ge-

währt wird (vgl. 78 Abs. 3 Satz 2 FGO). Schwerer

wiegen dagegen schon Gesichtspunkte, wie die Ge-

fahr des Verlustes oder der Beschädigung der Akten

oder bestimmter Urkunden, die nur im Original vor-

liegen, oder das dienstliche Interesse an einer Ver-

fügbarkeit der Akten im Hinblick auf eine bevorste-

hende mündliche Verhandlung.

Die Rechtsprechung hat in der Vergangenheit ei-

nen Anspruch auf Aktenübersendung in die Kanz-

leiräume etwa angenommen, wenn ein Prozessbe-

vollmächtigter auf die Benutzung eines Rollstuhls

angewiesen war (vgl. BFH, Beschluss vom

29.10.2008, III B 176/06, BFH/NV 2009,12), wenn

ein Prozessbevollmächtigter aufgrund eines Kreuz-

bandrisses in vergleichbarer Weise wie eine auf

Benutzung eines Rollstuhls angewiesene Person in

seiner Beweglichkeit beeinträchtigt ist (vgl. BFH,

Beschluss vom 13.12.2012, X B 221/12, BFH/NV

2013, 571) oder wenn die Akten, in die Einsicht ge-

nommen werden soll, außergewöhnlich umfang-

reich und unübersichtlich sind und es dem Pro-

zessbevollmächtigten deshalb und wegen der

Dienstzeiten der Mitarbeiter an dem jeweiligen Ge-
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richt oder der jeweiligen Behörde auch bei intensi-

ven Bemühen voraussichtlich nicht möglich ist,

sich innerhalb eines angemessenen Zeitraumes

über den Akteninhalt zu informieren (vgl. BFH, Be-

schluss vom 14.01.2015, V B 146/14, BFH/NV

2015, 517). Diese von der Rechtsprechung zuge-

lassenen Ausnahmen von dem Grundsatz, dass Ak-

teneinsicht durch Einsichtnahme in die Akten in

Diensträumen zu gewähren ist, rechtfertigten sich

jeweils aus dem Anspruch des Prozessbevollmäch-

tigten auf Gewährung rechtlichen Gehörs sowie

aus der zu beachtenden Waffengleichheit der Be-

teiligten und dem damit umfassenden Rechts-

schutz im Sinne des Art. 19 Abs. 4 GG (vgl. etwa

BFH, Beschluss vom 28.11.2019, X B 132/19,

BFH/NV 2020, 377, unter Hinweis auf BVerfG, Be-

schluss vom 13.04.2010, 1 BvR 3515/08; NVwZ

2010, 954). Der beschließende Senat hält dafür,

ANZEIGE
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dass diesen Fallgruppen die Situation gleichzustel-

len ist, dass eine Einsichtnahme in die Akten in den

Räumlichkeiten des Gerichts vor dem Hintergrund

des Infektionsgeschehens im Zusammenhang mit

der Pandemie und dem in Hamburg mit der sog.

Eindämmungsverordnung (Verordnung zur Eindäm-

mung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2

vom 21.01.2021, HmbGVBl. S. 25) verfolgten ge-

setzgeberischen Anliegen, körperliche Kontakte zu

anderen Personen als den Angehörigen des eige-

nen Haushalts auf ein absolut nötiges Minimum zu

reduzieren (vgl. § 3 Abs. 1 HmbSARS-CoV-2-Ein-

dämmungsVO), bis auf weiteres nicht oder nur

sehr eingeschränkt möglich ist. Den Prozessbevoll-

mächtigten darauf zu verweisen, Akteneinsicht zu

einem Zeitpunkt zu nehmen, wenn das Gericht ei-

ne Einsichtnahme in die Akten in seinen Räumlich-

keiten wieder eröffnet, kommt schon mit Blick auf

den ungewissen Zeitpunkt nicht in Betracht. Da die

Gerichte nach dem Willen der politisch Verantwort-

lichen ihrer verfassungsrechtlichen Aufgabe der ef-

fektiven Rechtsschutzgewährleistung auch in Zei-

ten der Pandemie gerecht werden sollen, muss

den Beteiligten eines finanzgerichtlichen Verfah-

rens auch in diesen Zeiten die Möglichkeit gege-

ben sein, Einsicht in die dem Gericht vorgelegten

Akten zu nehmen. Diese Möglichkeit der Aktenein-

sicht auch zu Pandemiezeiten ist im konkreten Fall

durch Übersendung der Akten in die Kanzleiräume

zu realisieren. Anhaltspunkte dafür, dass ein Ver-

lust der Akte oder Teile der Akte drohen oder dass

eine Akteneinsicht in den Kanzleiräumen miss-

braucht werden könnte, den Akteninhalt zu mani-

pulieren, bestehen nicht …

Beschluss 4 K 136/20 vom Finanzgericht

Hamburg am 01.02.2021
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Serie: „Ein X für ein E“

Teil 1 – Stand 2021.01

Überblick über die wesentlichen Problemstellen

und Lösungen beim Umstieg auf die XRechnung

Sie betrifft viel mehr Mandanten, als nur die-

jenigen, die sich selbst tangiert fühlen: die

Pflicht, Rechnungen an die öffentliche Hand

künftig als XRechnung zu übermitteln. Exper-

ten gehen davon aus, dass jedes Unterneh-

men mindestens einmal im Jahr mit einem öf-

fentlichen Auftraggeber abrechnet und somit

Beratungsbedarf bei allen Mandanten vor-

liegt. Die Hauptschwierigkeit ist momentan,

neben dem fehlenden Bewusstsein dafür, die

heterogene IT-Landschaft – auf beiden Seiten.

„Der Knackpunkt an der XRechnung ist, dass sie

auf einem europäischen Standard basiert, der be-

stimmte Pflichtinhalte voraussetzt, die derzeit bei

den wenigsten Unternehmen vorliegen“, erklärt

Ivo Moszynski, E-Rechnungsexperte bei der DA-

TEV eG. Dies ist in erster Linie eine sogenannte

Leitweg-ID, die für die Erstellung des XRechnung-

Datensatzes zwingend erforderlich ist. Eine sol-

che kannte die deutsche Praxis bislang nicht, so

dass ein entsprechendes Feld in der Folge (noch)

nicht in die Rechnungserstellungsprogramme der

Mandanten integriert ist.

Die wesentlichen Informationen generieren

Da Mandanten unterschiedlichste Branchen-

lösungen einsetzen, mit denen sie ihre Faktura

erledigen, obliegt es ihnen selbst, bei den Her-

stellern dieser Lösungen in Erfahrung zu bringen,

ob oder gegebenenfalls wann das betreffende

Produkt in der Lage sein wird, XRechnungen zu

erzeugen. Noch längst nicht alle Softwarehäuser

haben bereits entsprechende Updates program-

miert und bei den Kunden aufgespielt.

Der zweite wesentliche Aspekt, den Mandanten

im Vorfeld der Beratung zu klären haben, ist eine

Aufstellung der Kundengruppen, die künftig eine

XRechnung benötigen samt der Wege, über die

sie jene empfangen wollen. Diese Frage ist durch-

aus vielschichtig, da den Mandanten häufig das

Bewusstsein fehlt, dass sie etwa als Lebensmit-

tellieferant einer Behördenkantine ebenso betrof-

fen sind wie als Dienstleister für die Deutsche

Bahn. Darüber hinaus gelten in den unterschied-

lichen Bundesländern unterschiedliche Übertra-

gungsrichtlinien und Zeitkorridore für die ver-

pflichtende digitale Rechnungsstellung.

Die optimale Übermittlung bestimmen

Erst nachdem der Mandant diese Informationen

alle eingeholt und in einer Aufstellung aufberei-

tet hat, ist es an der Zeit, sich über Lösungsansät-

ze Gedanken zu machen. Eine grundsätzliche Ent-

scheidung ist, ob die XRechnung vom Unterneh-

men jeweils in Eigenregie oder von einem (Kom-

plett-)Dienstleister erstellt werden sollen. Letzte-

re gibt es in beiden Varianten: Einmal für den Fall,

dass das Unternehmen in seiner Faktura-Lösung

zwar die XRechnung selbst erzeugt, diese aber

dann vom Dienstleister an die unterschiedlichen

Empfänger auf deren präferierten Wegen über-

Von
Claudia Specht,
DATEV eG;
Pressestelle

XRECHNUNG BETRIFFT MEHR MANDANTEN ALS ERWARTET, TEIL 1
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mitteln lässt, oder als Full-Service-Version, wie

beispielsweise bei DATEV SmartTransfer. Dabei

übernimmt der Dienstleister nicht nur die Über-

mittlung, sondern auch die Erstellung der XRech-

nung aus einem konventionellen Rechnungsdo-

kument heraus, das das Unternehmen zuvor zu-

gestellt hat.

Ab einem gewissen Rechnungsaufkommen ist

sicherlich die erste Variante wirtschaftlicher. Ge-

nerell am sinnvollsten ist es, die Übertragung so

zu organisieren, dass nicht nur eine automatisier-

te Übermittlung an die unterschiedlichen Emp-

fänger, sondern gleichzeitig die Einspeisung und

Weiterverarbeitung in den gesamten Fibu-Prozess

erfolgt, inklusive automatisierter Buchungsvor-

schläge und Abgleich mit den Zahlungseingän-

gen. 

Möglichst nahtlose Prozesse schaffen

Dies lässt sich derzeit am besten in der Kombi-

nation mit den verschiedenen DATEV Lösungen

zur Rechnungserstellung und -übermittlung be-

werkstelligen. Dadurch sind nach der Erzeugung

der Rechnung im Wunschformat des Empfängers

zum Beispiel alle Rechnungsportale der öffentli-

chen Verwaltung erreichbar. „Auf Unternehmens-

seite lassen sich die Dokumente dabei auch dau-

erhaft in 'Unternehmen online' archivieren und

unmittelbar an die Kanzlei zur Weiterverarbeitung

übertragen“, erklärt Moszynski.

Alternativ zu dieser branchenübergreifend durch-

gängigen Lösung können Mandanten E-Rechnun-

gen in zahlreichen Fällen auch weiterhin per

E-Mail versenden, wenn rechtlich nicht ausge-

schlossen. Die neueste Version des ZUGFeRD-

Standards erfüllt grundsätzlich alle Normen der

XRechnung und kann darüber hinaus auch für

internationale Geschäftsvorfälle oder Rechnun-

gen an andere Kunden im Mittelstand genutzt

werden. 

ZUGFeRD nutzt das PDF/A-3-Format, bei dem

die XML Datei ins PDF eingebettet wird. Beim

Versand werden dann sowohl die vom Rech-

nungsempfänger geforderten strukturierten Da-

tensätze im XML-Format als auch das Rechnungs-

bild im gewohnten Aussehen als PDF-Anhang in

der E-Mail übermittelt.

XRechnung als Chance zur Prozessautomati-

sierung

Gerade für Mandantengruppen, die nur einen ge-

ringen Anteil an Kunden der öffentlichen Hand,

dafür aber einen höheren bei größeren Unterneh-

men haben, kann der ZUGFeRD-Standard eine

sinnvolle Lösung darstellen, da er universeller

einsetzbar ist als das reine Behördenformat. „Ge-

nerell sollten Mandanten die Zwangsanpassung

an die XRechnung auch als Chance begreifen,

Prozesse durch Digitalisierung zu straffen und die

Zusammenarbeit mit der Steuerberatungskanzlei

zu vereinfachen“, sagt Ivo Moszynski. 

Das gilt auch unter der Berücksichtigung des Pro-

blems, dass Rechnungsinhalte, die der XRech-

nung-Standard fordert, derzeit in den Unterneh-

menslösungen nicht hinterlegt sind. Hier sollte

überlegt werden, inwieweit eine Anpassung des
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Rechnungslayouts und der Rechnungsinhalte per-

spektivisch für alle Kunden des Unternehmens

umgesetzt werden kann, um nicht bei jedem

Rechnungsempfänger unterschiedliche Datensät-

ze erzeugen zu müssen. 

Für Steuerberater ist es in der Beratung von Vor-

teil, sich frühzeitig in das Projekt einzuklinken,

um Investitionsentscheidungen mit ihrem über-

geordneten Blick für den gesamten Rechnungs-

wesenprozess begleiten zu können. Im besten

Fall werden die XRechnung oder auch ZUGFeRD

damit zu einem wesentlichen Baustein auf dem

Weg zu einem automatisierten Fibu-Prozess zwi-

schen Mandant und Kanzlei.

Im zweiten Teil der Serie erfahren Sie mehr

zu den besonderen Herausforderungen rund

um die XRechnung.

Weitere Informationen zum Thema E-Rech-

nung erhalten Sie über folgende Wege:

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/

gesetzesaenderungen/e-rechnung/

www.datev.de/smart-austauschen

www.datev.de/smarttransfer (für Ihre Mandanten)

www.datev.de/erechnung

ANZEIGE
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Finanzkommunikation hat in den letzten Jah-

ren deutlich an Bedeutung gewonnen und hat

sich mittlerweile zu einer unternehmerischen

Pflichtübung entwickelt. 

Unabhängig von der Unternehmensgröße besteht

das grundsätzliche Ziel darin, die eigene Bonität

und Kreditwürdigkeit zu kommunizieren und da-

mit die eigenen Finanzierungsmöglichkeiten aus-

zubauen und zu optimieren. Dies gilt insbesonde-

re in Krisenzeiten, in denen bei Banken, Leasing-

gesellschaften und Lieferanten aufgrund des er-

höhten Ausfallrisikos ein deutlich höheres Infor-

mationsbedürfnis besteht.

Adressaten der Finanzkommunikation sind aber

nicht nur Banken, Gesellschafter oder Warenkre-

ditversicherungen, sondern auch und insbeson-

dere Auskunfteien.

Immer mehr Unternehmen greifen auf Informa-

tionen von Wirtschaftsauskunfteien wie z. B. von

der Creditreform zurück. Mit exklusiven Wirt-

schaftsinformationen haben Geschäftspartner

Ihres Mandanten die Möglichkeit, geschäftliche

Risiken und Chancen abzuwägen.

Um diesen Anforderungen zu genügen, werden

bereits jetzt die Mandanten insbesondere durch

die Creditreform regelmäßig zu Jahresabschlüs-

sen und unterjährigen wirtschaftlichen Entwick-

lungen befragt. Bisher werden diese Anfragen

häufig nicht beantwortet, weil sich sowohl Bera-

ter als auch Mandant über die Bedeutung und

den Einfluss von Wirtschaftsauskunfteien oftmals

nicht im Klaren sind. So ist die Creditreform mit

rund 157.000 Mitgliedern Deutschlands führen-

der Anbieter von Wirtschaftsinformationen, Mar-

ketingdaten und Lösungen zum Forderungsmana-

gement.

Wissen Sie als Berater, dass Sie diese Wirt-

schaftsinformationen gemeinsam mit Ihrem

Mandanten aktiv gestalten können? 

Mit diesem Beitrag möchte der Fachbeirat „Ban-

ken“ des Steuerberaterverbandes Westfalen-

Lippe e.V. die Bedeutung und Vorteile der aktiven

Finanzkommunikation am Beispiel der Creditre-

form vorstellen. Darüber hinaus wird durch die

Erläuterung verschiedener Prozesse verdeutlicht,

an welchen Stellen dabei Einfluss genommen

werden kann. 

Vorteile einer aktiven Finanzkommunikation

für das Unternehmen

Von einer aktiven Finanzkommunikation hat ein

Unternehmen vor allem folgende Vorteile:

• Schnellere Kreditentscheidungen bei Banken,

Leasinggesellschaften und Lieferanten

Liegen den Kreditgebern aktuelle und ausführ-

liche Informationen zur Bewertung des Kredit-

risikos vor, kann der dortige Bearbeitungspro-

zess für die Kreditentscheidung ohne Verzöge-

rungen oder weitere Rückfragen durchlaufen.

Somit kann die Kreditentscheidung in Minuten

– bei Unternehmen mit Kreditentscheidungs-

systemen sogar vollautomatisiert – getroffen

werden.

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – BERUFSAUSÜBUNG
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Für den Unternehmer ergeben sich hieraus ei-

ne schnellere Handlungsfähigkeit und Reakti-

onsmöglichkeit auf Markterfordernisse.

• Bessere Verhandlungsposition im

Bankgespräch

Mit einer positiven Bonitätsbewertung (z. B.

dokumentiert mittels einer positiven Creditre-

form-Auskunft) tritt der Unternehmer nicht als

Bittsteller bei den Banken auf sondern als at-

traktives Umsatzpotenzial. 

• Konditionenspreizung

(bei Banken, Leasing, Lieferanten)

Banken (gleiches gilt auch für Leasinggesell-

schaften und diverse andere Lieferanten) erhe-

ben einen Risikozuschlag in der Kalkulation für

höhere Kreditrisiken in Abhängigkeit der Bonität.

Schaut man sich z. B. die Zinskonditionen der

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) an, so

sieht man hier sehr deutlich die Risikozuschlä-

ge für die unterschiedlichen Bonitäten.

Hierzu wurden diese (Stand Juli 2020) in

der folgenden Abbildung ins Verhältnis zum

Creditreform-Bonitätsindex gesetzt (hier ist

graphisch leider keine 100%ig genaue Zuord-

nung der Zinsklassen zum Bonitätsindex mög-

lich) und am Beispiel eines Kredites über

500.000 Euro und 10-jähriger Laufzeit der ge-

samte Zinsaufwand ausgerechnet.

• Optimale Außendarstellung der

Unternehmensbonität mit „CrefoZert“

Bei einer besonders guten Bonität ist es mög-

lich, sich diese von Creditreform zertifizieren

zu lassen mittels des Bonitätszertifikats „Cre-

foZert“.

Das Zertifikat erhöht das Vertrauen in die Bo-

nität und Verlässlichkeit des Unternehmens

und wird bereits von vielen Unternehmen ver-

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – BERUFSAUSÜBUNG

Das Ergebnis der Aufwendungen bei den unterschiedlichen Bonitäten zeigt deutlich, wie wichtig die optimale

Bonitätsbewertung für ein Unternehmen ist.
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wendet, um sich als verlässlicher und zu-

kunftsfähiger Lieferant darzustellen. Das Cre-

foZert wird auch häufig bei Ausschreibungen

beigefügt, um sich von den Wettbewerbern zu

differenzieren und zu dokumentieren, dass

man als Anbieter kein Ausfallrisiko für das Pro-

jekt darstellt.

Strenge Voraussetzungen sichern die hohe Qua-

lität des Zertifikats. So muss der Creditreform

Bonitätsindex einen Wert zwischen 100 und

249 auf der bis 600 reichenden Bonitätsskala

für ein erstes positives Prüfungsergebnis auf-

weisen. Zudem muss das Creditreform Bilanz-

Rating eine Bilanzbonität zwischen CR1 und

CR7 haben oder durch ein gültiges externes Ra-

ting einer anerkannten Ratingagentur mindes-

tens eine Note im Investmentbereich zeigen.

• Geringere Anforderung an Sicherheiten

und Eigenkapital

Bei einer guten Bonitätsbeurteilung können

Unternehmen neben einer schnelleren Ent-

scheidung auch mit geringeren Anforderungen

bezüglich zusätzlicher Auflagen und Sicherhei-

ten rechnen. Dies liegt daran, dass die Banken

bei guten Bonitäten der Kreditnehmer für die-

se Kredite weniger Eigenkapital vorhalten müs-

sen, was im Interesse der Banken ist.

• Belieferung bei neuen Lieferanten ohne

Vorkasse

Bei vielen Lieferanten ist es üblich, dass Neu-

kunden zunächst nur per Vorkasse beliefert

werden, um das Ausfallrisiko zu reduzieren. Als

zusätzliche Absicherung holen sich viele Liefe-

ranten eine Bonitätsauskunft ein. Kann man al-

so eine gute Bonität (in der Creditreform Aus-

kunft oder gar durch ein Creditreform-Boni-

tätszertifikat („CrefoZert“) vorweisen, wird

man üblicherweise auch als Neukunde auf

Rechnung beliefert und erspart sich so die li-

quiditätsschwächende Vorkasse-Zahlung.

• Korrekte und aktuelle Darstellung des

Unternehmens

Durch den intensiven Austausch zwischen

Unternehmen, Steuerberater und Creditreform

gelingt es, dass die Darstellung des Unterneh-

mens in den Auskünften vollständig und auf

einem aktuellen Stand ist. Hierdurch wird er-

reicht, dass bei der Bonitätsbewertung alle

relevanten Daten berücksichtigt werden. So

erhält jeder Auskunftssuchende (wie z. B.

Bank, Leasinggesellschaft, Lieferant) eine ob-

jektive und reale Darstellung und Bewertung

des Unternehmens.

Abstimmungsmöglichkeiten bzgl. des Um-

fangs der Bilanzdarstellung in der Auskunft

Viele Unternehmer und Steuerberater wissen

nicht, dass sie mit Creditreform abstimmen kön-

nen, in welchem Umfang die Bilanz in der Aus-

kunft veröffentlicht wird. Der Mindestumfang ist

immer der, in dem die Unternehmen auch recht-

lich verpflichtet sind zu veröffentlichen. Stellt

z. B. eine „kleine Kapitalgesellschaft“ einen voll-

ständigen Jahresabschluss zur Verfügung, kann

vereinbart werden, dass die GuV nicht in der Aus-
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kunft ausgegeben wird. Oder stellt eine nicht ver-

öffentlichungspflichtige Personengesellschaft ei-

nen Abschluss zur Verfügung, kann auch verein-

bart werden, dass dieser ausschließlich nur für

die Unternehmensbewertung verwendet und gar

nicht in der Auskunft veröffentlicht wird.

Information über das Ergebnis der Bilanzanalyse

Creditreform lässt grundsätzlich jede Bilanz, egal

ob diese beim elektronischen Bundesanzeiger hin-

terlegt, veröffentlicht oder Creditreform freiwillig

zur Verfügung gestellt wurde, durch das Bilanzana-

lyse-System der Creditreform Rating AG bewerten. 

Als Ergebnis ergibt sich dann – wie im nach-

folgenden Beispiel zu sehen – ein Wert auf einer

12-stufigen Ratingskala und daraus resultierend

eine auf 6 Risikoklassen gemappte Bilanzbonität. 

Hieraus wird dann ein Bewertungsvorschlag für

das Krediturteil des Unternehmens in der Credit-

reform-Auskunft abgeleitet.

Als Dank für die freiwillige Zurverfügungstellung

der Bilanz erhält der Steuerberater bzw. das Un-

ternehmen im Nachgang der Bewertung eine

mehrseitige Bilanzampel zurück.

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – BERUFSAUSÜBUNG
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Aus dieser können folgende Informationen ent-

nommen werden:

• Bilanzbonität

• Bilanzratingklasse

• Kontaktdaten der zuständigen Creditreform-

Gesellschaft

• Erfasste Bilanzdaten, inkl. GuV

• von Creditreform ermittelte Kennzahlen (inkl.

Definition)

• Kennzeichnung der für die Bilanzbewertung he-

rangezogenen Kennzahlen (blaue Formatierung)

Durch diese Informationen ist es dann möglich zu

erkennen, an welchen Kennzahlen man durch ent-

sprechende Bilanzpolitik arbeiten muss, um das

Rating zu verbessern.

In welcher Form können Sie Creditreform den

Jahresabschluss zur Verfügung stellen?

Um es den Unternehmen und/oder Ihnen als

Steuerberater möglichst einfach zu machen, Cre-

ditreform den Jahresabschluss zur Verfügung zu

stellen, kann der Jahresabschluss, idealerweise

ergänzt um eine aktuelle BWA, gerne als pdf und

per Mail an Creditreform geschickt werden. Die

Mailadresse erfahren Sie bei Ihrer örtlichen Cre-

ditreform Gesellschaft. Sollte Ihnen nicht be-

kannt sein, welche Creditreform-Gesellschaft für

Sie bzw. Ihren Mandanten zuständig ist, finden

Sie diese auf der Startseite oben rechts unter

„Creditreform vor Ort“ auf der zentralen Creditre-

form homepage www.creditreform.de.

Um es Ihnen als Steuerberater noch einfacher zu

machen, können Sie Creditreform den Jahresab-

schluss auch direkt aus der DATEV-Anwendung

im Rahmen des DiFin-Prozesses (Digitaler Finanz-

bericht, siehe www.stbv.de Downloadbereich,

„Anleitung Datev DiFin“) zur Verfügung stellen.

Das für diesen Prozess auszuwählende „weitere

Finanzinstitut“ ist der Verband der Vereine Cre-

ditreform mit der „Bankleitzahl“ 990 003 83. 

Creditreform möchte sich über die Informationen

des Jahresabschlusses hinaus ein umfassendes

Bild über die wirtschaftliche Situation der Unter-

nehmen machen.

Deshalb und auch, um Rückfragen zur übersand-

ten Bilanz auf beiden Seiten zu vermeiden, wurde

auf Anregung von und in Abstimmung mit dem

„Fachbeirat Banken“ des Steuerberaterverbandes

Westfalen Lippe e.V. ein Formular entwickelt, das
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Sie auch bei uns im Steuerberaterverband Ham-

burg e.V. anfordern können.

Unterjährige Finanzzahlen

Es kommt immer wieder vor, dass Unternehmen

Creditreform auch unterjährig Finanzzahlen zur

Verfügung stellen möchten, um einen positiven

Geschäftsverlauf zu dokumentieren. Dies ge-

schieht insbesondere nach einer Krisensituation

oder bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung.

Sofern Sie Ihren Mandanten hierbei unterstützen

wollen oder sollen, schicken Sie Creditreform per

Mail bitte eine aktuelle Summen- und Saldenlis-

te im Datev-Export-Format oder als pdf.

Die Mailadresse ist einheitlich für alle Creditre-

form-Gesellschaften: auskunft@<Ort der CR-Gesell-

schaft>.creditreform.de (also z. B. für Creditreform

Hamburg auskunft@hamburg.creditreform.de).

Creditreform bevorzugt hier die Summen- und

Saldenliste, weil diese deutlich aussagekräftiger

ist als eine BWA. Die Summen- und Saldenliste

wird voll automatisiert ausgewertet, so dass die

Bewertung noch am selben Tag erfolgen kann.

Monitoring der Unternehmensbonität

Damit Unternehmen fortlaufend und lückenlos

Kenntnis über die eigene Unternehmensbonität

bei Creditreform, als Marktführer für Wirtschafts-

informationen behalten, bietet Creditreform die

Service-Leistung „Meine Bonität“ an.

Dieser Service beinhaltet folgende Leistungen:

• Die Bonität des Unternehmens dauerhaft im

Blick durch permanentes Monitoring (tagglei-

cher Benachrichtigung bei Änderung) der Fir-

menauskunft

• Jährliche vollständige Analyse (durch Kontakt-

aufnahme seitens Creditreform) und Bearbei-

tung der Firmenauskunft 

• Einarbeitung neuer Informationen und Aktuali-

sierung der Firmenauskunft innerhalb von

24 Stunden (Mo.-Fr.)

• Zugang zum Online-Portal „meine Creditre-

form“ inklusive Zugriff auf die „Watchlist“

• Bilanzanalyse mit Erläuterung der Kennzahlen

sowie Vergleich mit der Branche

• Persönliches Beratungsgespräch der Selbst-

auskunft sowie Bilanzanalyse durch Analysten

vor Ort möglich

• Benachrichtigung über die Eintragung/Löschung

eines Negativmerkmals inkl. Aktenzeichen

• Selbstauskunft über Privatperson inkludiert

Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.creditreform.de/meine-bonitaet
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Die Wirtschaftsprüferkammer hat im WPK Maga-

zin 2/2020 Fragen rund um die Pflicht zur Ein-

sichtnahme in das Transparenzregister zusam-

mengestellt. Da die Sorgfaltspflichten in der Geld-

wäscheprävention diesbezüglich für Wirtschafts-

prüfer und Steuerberater gleichlautend sind, ge-

ben wir nachfolgend den Beitrag aus dem WPK

Magazin 2/2020 S. 33 wortgleich auch unseren

Mitgliedern zur Kenntnis:

Muss bei allen Neumandaten das Transpa-

renzregister eingesehen beziehungsweise ein

Nachweis über die Registrierung im Transpa-

renzregister eingeholt werden?

Die Einsichtnahme in das Transparenzregister

beziehungsweise die Einholung eines Nachweises

über die Registrierung im Transparenzregister muss

bei Neumandaten dann erfolgen, wenn es sich bei

dem Geschäftspartner um eine Vereinigung nach

§ 20 Geldwäschegesetz (GwG) oder eine Rechtsge-

staltung nach § 21 GwG handelt, der Geschäfts-

partner also kraft Rechtsform grundsätzlich eintra-

gungspflichtig ist, § 11 Abs. 5 Satz 2 GwG.

Muss das Transparenzregister auch dann ein-

gesehen beziehungsweise ein Nachweis über

die Registrierung im Transparenzregister ein-

geholt werden, wenn die Meldefiktion nach

§ 20 Abs. 2 GwG greift? Entfällt die Pflicht zur

Einsichtnahme in das Transparenzregister,

wenn der Mandant mitteilt, sich nicht im

Transparenzregister registriert zu haben?

Auch wenn sich alle Informationen über den wirt-

schaftlich Berechtigten aus den in § 20 Abs. 2

GwG genannten Registern ergeben, entfällt bei

der Neubegründung der Geschäftsbeziehung

nicht die Pflicht, einen Registrierungsnachweis

oder einen Transparenzregisterauszug einzuholen.

Das Transparenzregister enthält nicht nur Infor-

mationen zu den wirtschaftlich Berechtigten von

Vereinigungen und Rechtsgestaltungen, die sich

im Transparenzregister eingetragen haben, son-

dern auch zu den wirtschaftlich Berechtigten von

Vereinigungen und Rechtsgestaltungen, deren In-

formationen sich aus den in § 20 Abs. 2 GwG ge-

nannten Registern ergeben.

Das Transparenzregister „zieht“ sich hierfür die ent-

sprechenden Informationen aus den anderen Re-

gistern. Eine Mitteilung des Mandanten, sich nicht

im Transparenzregister registriert zu haben, reicht

daher nicht aus, um die Pflicht zur Einsichtnahme in

das Transparenzregister entfallen zu lassen.

GELDWÄSCHEPRÄVENTION/SORGFALTSPFLICHTEN:
FRAGEN RUND UM DIE PFLICHT ZUR EINSICHTNAHME
IN DAS TRANSPARENZREGISTER
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Muss das Transparenzregister auch dann ein-

gesehen beziehungsweise ein Nachweis über

die Registrierung im Transparenzregister ein-

geholt werden, wenn die Abgabe einer Un-

stimmigkeitsmeldung aufgrund der Art des

Mandatsverhältnisses von vornherein ausge-

schlossen ist?

Der Registrierungsnachweis beziehungsweise der

Transparenzregisterauszug ist bei der Neubegrün-

dung einer Geschäftsbeziehung immer einzuho-

len, unabhängig davon, ob die Abgabe einer Un-

stimmigkeitsmeldung aufgrund der Art des Man-

datsverhältnisses (Rechtsberatung oder Prozess-

vertretung) von vornherein ausgeschlossen ist.

Die Pflicht zur Einholung eines Registrierungs-

nachweises beziehungsweise Transparenzregis-

terauszugs und die damit verbundene Abgleich-

pflicht dienen in erster Linie der Selbstkontrolle

des Verpflichteten und sollen ihm helfen, Geldwä-

sche oder Terrorismusfinanzierung zu erkennen.

Muss zusätzlich noch das Transparenzregi-

ster eingesehen werden, wenn ein Nachweis

über die Registrierung im Transparenzregi-

ster vorliegt?

Ein Nachweis über die Registrierung im Transpa-

renzregister enthält alle Informationen, die im

Transparenzregister hinterlegt sind. Insofern

muss grundsätzlich keine Einsicht in das Trans-

parenzregister genommen werden, wenn ein

Nachweis über die Registrierung im Transparenz-

register vorliegt. Jedoch hat der Registrierungs-

nachweis aktuell zu sein, um die Pflicht zur Ein-

sichtnahme entfallen zu lassen. Dies ergibt sich

zwar nicht ausdrücklich aus dem Gesetzeswort-

laut, aber aus dem Sinn und Zweck der Vor-

schrift.

Begründet die Pflicht zur Meldung von Un-

stimmigkeiten nach § 23a GwG eine geson-

derte „Prüfpflicht“?

Die Pflicht zur Meldung von Unstimmigkeiten

führt zu keiner „Prüfpflicht“, sondern lediglich zu

einer „Abgleichpflicht“. Der Verpflichtete hat die

Erkenntnisse zum wirtschaftlich Berechtigten, die

er aus sonstigen Quellen gewonnen hat (Selbst-

auskunft des Mandanten, Gesellschafterliste

etc.), mit den Angaben zum wirtschaftlich Be-

rechtigten, die im Transparenzregister stehen, ab-

zugleichen. Ein gezieltes Suchen nach Unstim-

migkeiten ist nicht erforderlich.

Erhält der Verpflichtete bei einer laufenden Ge-

schäftsbeziehung Informationen darüber, dass

sich maßgebliche Umstände im Sinne von § 10

Abs. 3a GwG bei dem Mandanten geändert haben,

so ist aus unserer Sicht eine erneute Einsichtnah-

me ins Transparenzregister und ein Abgleich der

Angaben im Transparenzregister mit den bis dato

zur Verfügung stehenden eigenen Erkenntnissen

erforderlich. Zu diesem Zweck bietet es sich an,

den Mandanten um einen aktuellen Auszug aus

dem Transparenzregister zu bitten.

Weitere Informationen enthält der Fragen- und

Antworten-Katalog zum Geldwäschegesetz/

Transparenzregister des Bundesverwaltungsamtes

(Stand: 19.08.2020).
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dung an sich noch die Erwartung, die Klägerin

werde nach ihrer Weiterbildung als Fachärztin in

Libyen tätig sein, als Gegenleistung für das Sti-

pendium anzusehen. Der BFH hob allerdings her-

vor, dass die Facharztweiterbildung in Deutsch-

land grundsätzlich im Rahmen einer vergüteten

ärztlichen Berufstätigkeit erfolge. Sollten daher

die Leistungen aus einem Stipendium an die sich

aus der Gastarzttätigkeit ergebenden Verpflich-

tungen anknüpfen und auch die fehlende Entloh-

nung ausgleichen, stelle sich das Stipendium zu-

mindest auch als Gegenleistung für die Tätigkeit

dar und wäre steuerbar. Dies gelte auch, wenn

die Tätigkeit nicht dem Stipendiengeber, sondern

einem Dritten (Klinik) zugutekomme. Eine Steu-

erbefreiung nach § 3 Nr. 44 EStG sei ausge-

schlossen, wenn der Gastarzt weisungsgebunden

zur Ausübung ärztlicher Betätigungen verpflich-

tet sei.

Für eine abschließende Entscheidung fehlten

dem BFH ausreichende tatsächliche Feststellun-

gen sowohl zur Ausgestaltung des zwischen der

Universitätsklinik und der Klägerin bestehenden

Rechtsverhältnisses als auch zu den Bedingun-

gen ihres Stipendiums. Diese hat das FG nun-

mehr im zweiten Rechtsgang nachzuholen. 

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – STEUERRECHT

X R 6/19 – Urteil vom 08.07.2020 

Stipendien, die einem ausländischen Gastarzt

von seinem Heimatland für eine Facharztweiter-

bildung in Deutschland gezahlt werden, können

der Einkommensteuer unterliegen. Dies hat der

Bundesfinanzhof (BFH) am 08.07.2020 entschie-

den (X R 6/19).

Die Klägerin absolvierte nach ihrem Medizinstudi-

um in Libyen an einer deutschen Universitätskli-

nik eine Weiterbildung zur Fachärztin. Während

dieser Zeit hatte sie einen Gastarztstatus und war

einer Assistenzärztin vergleichbar tätig. Sie wur-

de von der Klinik vereinbarungsgemäß nicht ent-

lohnt, sondern erhielt zur Deckung ihrer Lebens-

haltungskosten aus Libyen monatliche Stipen-

dien. Das Finanzamt besteuerte die Leistungen

als sonstige Einkünfte gemäß § 22 Nr. 1 des Ein-

kommensteuergesetzes (EStG). Das Finanzge-

richt (FG) meinte hingegen, die Stipendien seien

keine steuerbaren Einnahmen und gab der Kläge-

rin Recht. Der BFH hob das Urteil auf und verwies

den Rechtsstreit zur weiteren Sachaufklärung an

die Vorinstanz zurück.

Stipendien oder Studienbeihilfen können – so der

BFH – einkommensteuerbare wiederkehrende Be-

züge i. S. von § 22 Nr. 1 EStG sein. Dies setze

voraus, dass sie keiner vorrangigen Einkunftsart

(z. B. Arbeitslohn) zuzuordnen seien und nicht

freiwillig oder aufgrund einer freiwillig begründe-

ten Rechtspflicht vom Stipendiengeber gezahlt

würden. An einer solchen Freiwilligkeit fehle es,

wenn den Zahlungen eine wirtschaftliche Gegen-

leistung des Stipendiaten gegenüberstehe. Im

Streitfall seien zwar weder die Facharztweiterbil-

EINKOMMENSTEUERPFLICHT EINES GASTARZTSTIPENDIUMS

Bundesfinanzhof,
Pressemitteilung
Nr. 58/2020 vom

10.12.2020
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VI R 42/18 – Urteil vom 01.10.2020 

Mit Urteil vom 01.10.2020 – VI R 42/18 hat der

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass Auf-

wendungen für die Beseitigung von durch einen

Biber verursachter und zum Schutz vor weiteren

Schäden nicht als außergewöhnliche Belastungen

i. S. des § 33 EStG abzugsfähig sind.

Die Kläger bewohnen ein Einfamilienhaus, dessen

Garten an ein natürliches Gewässer angrenzt, in

dem sich in den letzten Jahren – sehr zur Freude

der Naturschützer – der in Deutschland fast aus-

gestorbene Biber wieder angesiedelt hat. Diese

Freude konnten die Kläger nur bedingt teilen, da

die Biber auf ihrem Grundstück erhebliche Schä-

den anrichteten. So senkte sich durch die Anlage

des Biberbaus nicht nur ein Teil der Rasenfläche

ab, betroffen war auch die Terrasse, die auf ca. 8m

Länge zu einem Drittel absackte. Dem standen die

Kläger relativ machtlos gegenüber, da die Biber

unter strengem Naturschutz stehen und daher we-

der bejagt noch vergrämt werden dürfen. Im Ein-

vernehmen mit der Naturschutzbehörde ließen die

Kläger schließlich eine „Bibersperre“ errichten.

Deren Kosten und die Kosten für die Beseitigung

der Biberschäden an Terrasse und Garten von ins-

gesamt rund 4.000 Euro machten die Kläger als

außergewöhnliche Belastung geltend.

Ebenso wie zuvor bereits das Finanzgericht lehn-

te der BFH einen Abzug der Aufwendungen als

außergewöhnliche Belastung ab. Wildtierschäden

bzw. Schutzmaßnahmen zur Vermeidung solcher

seien keineswegs unüblich und nicht mit anderen

ungewöhnlichen Schadensereignissen i.S. des

§ 33 EStG (wie z. B. Brand oder Hochwasser) ver-

gleichbar. Mit einem entstandenen oder drohen-

den Wildtierschaden in Zusammenhang stehen-

de Aufwendungen erlaubten deshalb auch dann

keine Berücksichtigung als außergewöhnliche Be-

lastungen, wenn mit den Maßnahmen konkrete,

von einem Gegenstand des existenznotwendigen

Bedarfs (wie etwa dem eigenen Einfamilienhaus)

ausgehende Gesundheitsgefahren beseitigt bzw.

vermieden würden. Es sei nicht Aufgabe des

Steuerrechts, für einen Ausgleich von durch Wild-

tiere verursachter Schäden bzw. für die zur Ver-

meidung solcher Schäden notwendigen Präventi-

onsmaßnahmen über eine entsprechende Ab-

zugsmöglichkeit nach § 33 EStG Sorge zu tragen.

Es obliege vielmehr dem Naturschutzrecht – etwa

durch Errichtung entsprechender Fonds – für ei-

nen Schadensausgleich bzw. Präventionsschutz

zu sorgen. 

KEINE BERÜCKSICHTIGUNG VON AUFWENDUNGEN IN
ZUSAMMENHANG MIT EINEM „BIBERSCHADEN“ ALS
AUßERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN I. S. DES § 33 ESTG

Bundesfinanzhof,
Pressemitteilung
Nr. 60/2020 vom
17.12.2020
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Die Möglichkeit zur Teilnahme an einem gu-

ten Firmen-Fitnessprogramm hält die Mitar-

beiter nicht nur fit, sondern bestenfalls auch

bei der Stange. Arbeitgeber sollten aus lohn-

steuerlichen Gründen jedoch stets die aktu-

elle Rechtsprechung im Blick behalten. Ob-

acht gilt auch für die Betreiber von Fitness-

studios im Zusammenhang mit Beitragsfort-

zahlungen im Zuge coronabedingter Schließ-

zeiten.

Sporttipps und Online-Fitness-Programme sind in

Zeiten des Corona-Virus gefragter denn je. Der

Fitness-Trend, der im aktuellen Lockdown, die

Pfunde schmelzen lässt: Hula-Hoop. Dabei

stimmt uns nach einem erfolgreichen Workout

nicht nur der Blick auf die Waage glücklich. Be-

wegung – am besten an der frischen Luft – ist

auch für Geist und Seele enorm wichtig.

BFH stärkt 44-Euro-Freigrenze den Rücken

Die positiven Effekte sportlicher Betätigung hat-

te sicher auch der Bundesfinanzhof (BFH) im

Blick als er sich jüngst dem Thema „Lohnzufluss

bei der Teilnahme an einem Firmen-Fitnesspro-

gramm“ widmete. Dem Urteil (Az.: VI R 14/18)

ging folgender Sachverhalt voraus: Eine Unter-

nehmerin erwarb Nutzungslizenzen einer Fitness-

kette zu einem ermäßigten Preis, die ihren Mitar-

beitern ermöglichten, bei sämtlichen Fitness-

FITNESSSTUDIO-BEITRÄGE IM FOKUS VON BFH
UND FINANZVERWALTUNG 

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – STEUERRECHT
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Partnern zu trainieren. Die Laufzeit des Vertrags

zwischen der Unternehmerin und dem Fitness-

studio-Betreiber betrug zwölf Monate und verlän-

gerte sich ohne Kündigung jeweils um ein weite-

res Jahr.

Alle Mitarbeiter, die sich für das Firmenfitness-

Programm anmeldeten, zahlten einen monat-

lichen Eigenanteil. Da hierdurch die 44-Euro-Frei-

grenze nicht erreicht wurde, ging die Unterneh-

merin davon aus, dass kein geldwerter Vorteil zu

versteuern sei. Dies sah das zuständige Finanz-

amt jedoch anders: Es gelangte zu der Auffas-

sung, dass der geldwerte Vorteil aufgrund der

einjährigen Vertragsbindung der Unternehmerin

den Mitarbeitern als Jahresbetrag zugeflossen

sei. Die Freigrenze sei damit überschritten.

Der BFH „sprang“ jedoch der Unternehmerin bei

und bestätigte, dass die geldwerten Vorteile den

teilnehmenden Mitarbeitern monatlich – und nicht

einmalig im Kalenderjahr mit der Aushändigung der

Trainingsberechtigung bzw. des Mitgliedsauswei-

ses – zugeflossen sind. Unter Berücksichtigung der

geleisteten Zuzahlungen der Mitarbeiter lag auch

keine Überschreitung der 44-Euro-Freigrenze vor.

Das im Dezember veröffentlichte BFH-Urteil ist

jedoch noch nicht im Bundessteuerblatt veröf-

fentlicht. Auch auf der Liste des Bundesfinanzmi-

nisteriums bezüglich der Anwendung neuer BFH-

Entscheidungen (Stand: 8.2.2021) ist das Urteil

bislang nicht vorgesehen. Arbeitgeber mit ver-

gleichbaren Sachverhalten sollten diese Quellen

daher einmal mehr im Blick behalten.

ANZEIGE
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Schon gewusst? Monatliche Sachbezugs-Frei-

grenze steigt auf 50 Euro

Zum 1.1.2022 steigt die Freigrenze für Sachbezü-

ge von 44 Euro auf 50 Euro monatlich. Damit ha-

ben Arbeitgeber noch etwas mehr Spielraum, für

ihre Mitarbeiter – nicht nur – zusätzliche sportli-

che Anreize zu schaffen.

Umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von Bei-

tragsfortzahlungen in coronabedingten Schließ-

zeiten

Der sportliche Gedanke – obgleich aus einer ganz

anderen Perspektive – trieb auch die Finanzver-

waltung um. Sie beschäftigte sich mit der Frage,

wie mit Beitragsfortzahlungen während der coro-

nabedingten behördlichen Schließung von Fit-

nessstudios umsatzsteuerlich umzugehen ist.

Nach einer Abstimmung auf Bund-Länder-Ebene

(z. B. laut Finanzministerium des Landes Schles-

wig-Holstein vom 3.12.2020, Az. VI 3510-S 7100-

759) gilt diesbezüglich Folgendes:

„Sagt ein Fitnessstudiobetreiber seinen Kunden

zu Beginn der Corona bedingten Schließzeiten zu,

dass eine Beitragsfortzahlung zu einer taggenau-

en Zeitgutschrift führt, die eine Verlängerung des

abgeschlossenen Dauervertrages zur Folge hat,

handelt es sich um eine umsatzsteuerpflichtige

Anzahlung. Eine Änderung der Bemessungs-

grundlage ist nur unter der Voraussetzung des

§ 17 Abs. 2 Nr. 2 UStG i. V. m. Abschn. 17.1 Abs.

7 Satz 3 UStAE – nämlich der Beitragsrückzah-

lung – möglich.

Sagt ein Fitnessstudiobetreiber seinen Kunden zu

Beginn der Corona bedingten Schließzeiten zu,

dass bei Beitragsfortzahlung ein Gutschein ent-

sprechend dem ursprünglich gebuchten Leis-

tungsumfang für eine beitragsfreie Zeit, die der

Dauer der Schließzeit entspricht, ausgestellt wird,

handelt es sich um Anzahlungen auf einen Ein-

zweck-Gutschein. Eine Änderung der Bemes-

sungsgrundlage ist nur unter der Voraussetzung

des § 17 Abs. 2 Nr. 2 UStG i. V. m. Abschn. 17.1

Abs. 7 Satz 3 UStAE – nämlich der Beitrags-

rückzahlung – möglich.“ 

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – STEUERRECHT

Aus dem
DStV-Forum/

Die Steuerberatung:
03/2021,

TB-Nr.: 025/21,
Stand: 09.02.2021
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ÜBERMITTLUNG VON ENTGELTUNTERLAGEN ZWISCHEN
STEUERBERATERN UND DER DEUTSCHEN RENTENVERSICHERUNG

Arbeitgeber sind grundsätzlich verpflichtet, ab

dem 1. Januar 2022 sämtliche Entgelt- und Ab-

rechnungsunterlagen in digitaler Form zu führen

und anlässlich von Arbeitgeberprüfungen den

Rentenversicherungsträger durch Datenübertra-

gung zu übermitteln. Hierfür stellt die Deutschen

Rentenversicherung das Verfahren „Elektronisch

unterstützte Betriebsprüfung (EuBP)“ zur Verfü-

gung. Über dieses Verfahren können allerdings

nur einmalig vor Beginn der Arbeitgeberprüfung

die prüfrelevanten Unterlagen übermittelt wer-

den. Für die elektronische Übermittlung von zu-

sätzlichen Unterlagen während der Arbeitgeber-

prüfung setzt die Deutschen Rentenversicherung

das Verfahren „Cryptshare®“ ein.

Die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung

(DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG)

und des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X)

stellen hohe Sicherheitsanforderungen an die Über-

mittlung von Sozialdaten. Insbesondere muss si-

chergestellt sein, dass der Grundsatz der Vertrau-

lichkeit eingehalten wird, so dass kein unbefugter

Dritter auf die personenbezogenen Daten zugreifen

kann. Die Rentenversicherungsträger unterliegen,

wie alle Sozialversicherungsträger, einer ständigen

und intensiven Kontrolle durch die hierfür zuständi-

gen Stellen, damit sichergestellt wird, dass Sozial-

daten nur im zulässigen Rahmen und über sichere

Verfahren elektronisch übermittelt werden.

DATEV – Sicher E-Mail

In der Vergangenheit haben die Rentenversiche-

rungsträger mit Steuerberatern anlässlich einer

Arbeitgeberprüfung zusätzlich benötigte Auskünf-

te und Unterlagen über das Verfahren „DATEV –

Sichere E-Mail“ ausgetauscht. Die DATEV eG setzt

hierfür ein Verfahren mit hohem Sicherheitsstan-

dard ein. Die zu übermittelnden Daten werden

durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sicher

übertragen. Die Datenübertragung zwischen der

DATEV eG und der Deutschen Rentenversiche-
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rung entspricht damit den bestehenden gesetzli-

chen Anforderungen. Dies gilt allerdings nicht für

die Datenübertragung der DATEV eG mit ihren

Kunden und Steuerberatern.

Eine sichere Datenübertragung zwischen der DA-

TEV eG und ihren Kunden und Steuerberatern

setzt voraus, dass auch hier die Daten unter Ver-

wendung einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

übertragen werden. Dies wäre nur gegeben, wenn

alle Kunden und Steuerberater der DATEV eG so-

genannte „datev.net-Anwender“ wären. Dies ist

allerdings nur ein sehr kleiner Kreis. Der größere

Teil der Kunden bzw. Steuerberater hat einen ei-

genen Mail-Provider, so dass die Datenübertra-

gung zwischen diesem Teil der Kunden und Steu-

erberater mit der DATEV eG nicht über eine si-

chere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erfolgt. Da-

mit ist auch der Weg der Datenübertragung von

der Rentenversicherung über die DATEV eG zum

Steuerberater und zurück nicht sicher. Eine Da-

tenübertragung mittels „DATEV – Sichere E-Mail“

würde damit gegen die gesetzlichen Datenschutz-

bestimmungen verstoßen. Den Rentenversiche-

rungsträgern ist deswegen die Datenübermittlung

über „DATEV – Sichere E-Mail“ untersagt worden.

Datenübermittlung durch „Cryptshare®“

Cryptshare ® ist eine webgeschützte Austausch-

plattform, die den einfachen, sicheren und nach-

vollziehbaren Austausch vertraulicher Mails und

Dateien bis zu einer Größe von zwei Gigabyte er-

möglicht. Sie erfüllt die hohen Schutzanforderun-

gen des Datenschutzes für die Übermittlung per-

sonenbezogener Sozialdaten nach § 9 DSGVO.

Daten und Mails werden auf einem zentralen Ser-

ver in der IT-Infrastruktur der Deutschen Renten-

versicherung verschlüsselt abgelegt. Empfänger

und Absender werden über die Vorgänge auf dem

Server informiert. Die auf dem Server bereitge-

stellten Mails und Dateien stehen für den Emp-

fänger für 10 Tage zum Abruf bereit. Für den Ab-

ruf benötigt der Empfänger ein Kennwort. Dieses

Kennwort darf nicht mit der Mail übermittelt wer-

den. Es muss dem Empfänger gesondert über

einen anderen Kommunikationsweg (z. B. sichere

Mail an eine andere Mailadresse, SMS oder Tele-

fonat) mitgeteilt werden. Nach Ablauf der 10 Tage

werden die Dateien automatisch gelöscht.

Ein Datenaustausch setzt voraus, dass die Prüfe-

rin bzw. der Prüfer der Deutschen Rentenversi-

cherung autorisierter Benutzer einer Internet-Do-

main der Deutschen Rentenversicherung ist.

Dann ist weltweit mit jedem Nutzer einer E-Mail-

adresse der Datenaustausch möglich. Das Ver-

fahren erlaubt sowohl die Bereitstellung von Da-

ten für einen Steuerberater wie auch den Emp-

fang von bereitgestellten Dokumenten in Datei-

format von einem Steuerberater. Für das Verfah-

ren gelten die Sicherheitsstandards und Mail-

richtlinien der Deutschen Rentenversicherung.

Neben der Deutschen Rentenversicherung Bund

setzt nunmehr auch die Deutsche Rentenversi-

cherung Nord ab sofort das Verfahren Cryptsha-

re® für die Datenübertragung mit Steuerberatern

ein und hofft, hiermit ein geeignetes Verfahren

für den elektronischen Datenaustausch anbieten

zu können. 
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Deutsche
Rentenversicherung

Nord vom 17.12.2020
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Bei der sozialversicherungsrechtlichen Beurtei-

lung von beschäftigten Personen, die gleichzeitig

eine Versorgung wegen Alters beziehen, ist zu-

erst zu unterscheiden, ob sie eine mehr als ge-

ringfügig entlohnte Beschäftigung oder eine nur

geringfügig entlohnte Beschäftigung im Sinne von

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (Minijob) ausüben. Wei-

tergehend ist zu unterscheiden, welche Art von

Versorgung wegen Alters sie erhalten:

1. Rente wegen Alters aus der gesetzlichen Ren-

tenversicherung (Altersrente)

2. Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen Vor-

schriften (Alterspension)

3. Altersversorgung von einer berufsständischen

Versorgungseinrichtung (Altersversorgungs-

bezug)

Im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung,

der Rentenversicherung und der Arbeitslosenver-

sicherung gibt es für beschäftigte Bezieher einer

Versorgung wegen Alters unterschiedliche Rege-

lungen.

Mehr als geringfügig entlohnte Beschäftigung

1. Bezieher einer Altersrente aus der gesetz-

lichen Rentenversicherung

Bei Beziehern einer Altersrente aus der gesetz-

lichen Rentenversicherung ist zu unterschei-

den, ob diese eine Vollrente oder eine Teilren-

te wegen Alters beziehen. Bei Beziehern einer

Teilrente wegen Alters ergeben sich grundsätz-

lich keine Besonderheiten bei der versiche-

rungs- und beitragsrechtlichen Behandlung.

Bei Beziehern einer Vollrente wegen Alters sind

bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung insbeson-

dere Besonderheiten in der Kranken- und Renten-

versicherung zu beachten

a) Kranken- und Pflegeversicherung

Der Bezug einer Vollrente wegen Alters führt

nicht zum Ausschluss der Versicherungspflicht

in der Kranken- und Pflegeversicherung. Dies

gilt selbst dann, wenn bereits aufgrund des Al-

tersrentenbezuges Versicherungspflicht in der

gesetzlichen Krankenversicherung der Rentner

besteht. Die Versicherungspflicht in der Kran-

kenversicherung ist auch bei einem Bezieher

einer Altersvollrente aus der gesetzlichen Ren-

tenversicherung in der Regel nur in folgenden

Fällen ausgeschlossen:

• Jahresarbeitsentgelt aus der Beschäftigung

überschreitet die maßgebliche Jahresarbeits-

entgeltsgrenze (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V); die

Altersvollrente wird hierbei nicht berücksich-

tigt, da diese nicht dem Arbeitsentgelt im

Sinne der Sozialversicherung zuzurechnen ist

• gleichzeitige Ausübung einer hauptberuflich

selbstständigen Tätigkeit (§ 5 Abs. 5 SGB V)

• nach Vollendung des 55. Lebensjahres,

wenn der Zugang zur gesetzlichen Kranken-

versicherung verschlossen ist (§ 6 Abs. 3a

SGB V)

Ist danach die Versicherungspflicht in der ge-

setzlichen Krankenversicherung nicht ausge-

schlossen, besteht in der Beschäftigung gegen

Arbeitsentgelt Versicherungspflicht (§ 5 Abs.

1 Satz 1 Nr. 1 SGB V).

WIE SIND BEZIEHER EINER VERSORGUNG WEGEN ALTERS IN EINER
DANEBEN AUSGEÜBTEN ABHÄNGIGEN BESCHÄFTIGUNG IM SINNE
DER SOZIALVERSICHERUNG ABZURECHNEN?
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Bei der Erhebung des Krankenversicherungsbei-

trages ist allerdings zu beachten, dass Bezieher

einer Altersvollrente aus der gesetzlichen Ren-

tenversicherung keinen Anspruch auf Kranken-

geld haben, sofern Arbeitsunfähigkeit in der Be-

schäftigung eintreten sollte (§ 50 Abs. 1 Satz 1

Nr. 1 SGB V). Die Beiträge zur Krankenversiche-

rung sind daher nur nach dem ermäßigten Bei-

tragssatz (§ 243 SGB V) zu erheben.

Soweit aufgrund der Beschäftigung Versiche-

rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung besteht, besteht auch Versicherungs-

pflicht in der gesetzlichen Pflegeversicherung

(§ 20 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 SGB XI).

b) Rentenversicherung

Für Bezieher einer Altersvollrente aus der ge-

setzlichen Rentenversicherung besteht in der

gesetzlichen Rentenversicherung in einer da-

nach ausgeübten Beschäftigung Versiche-

rungsfreiheit, wenn der Beschäftigte auch die

Regelaltersgrenze erreicht hat (§ 5 Abs. 4 Satz

1 Nr. 1 SGB VI). Dabei ist zu beachten, dass

auch vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine

vorzeitige Altersvollrente bezogen werden

kann (§ 236 ff SGB VI). 

Die Regelaltersgrenze wurde bei Beschäftigten

der Geburtsjahrgänge 1946 und früher mit

Vollendung des 65. Lebensjahres erreicht. Bei

Beschäftigten der Geburtsjahrgänge 1964 und

später wird die Regelaltersgrenze künftig erst

mit Vollendung des 67. Lebensjahres erreicht.

Bei Beschäftigten der Geburtsjahrgänge 1947

bis 1963 wird zurzeit die Regelaltersgrenze

stufenweise vom 65. Lebensjahr auf das 67.

Lebensjahr angehoben (§ 235 Abs. 2 SGB VI).

Die individuelle Anhebung der aktuell noch be-

troffenen Jahrgänge richtet sich nach § 235

Abs. 2 Satz 2 SGB VI.

Hat ein Bezieher einer vorzeitigen Altersvollrente

seine Regelaltersgrenze noch nicht erreicht, be-

Geburtsjahrgang Anhebung um Monate
auf Alter

Jahr Monate

1955 9 65 9

1956 10 65 10

1957 11 65 11

1958 12 66 0

1959 14 66 2

1960 16 66 4

1961 18 66 6

1962 20 66 8

1963 22 66 10



VERBANDSNACHRICHTEN 1|2021 53

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – ARBEITS- UND SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

steht in einer daneben ausgeübten Beschäfti-

gung weiterhin Versicherungspflicht in der ge-

setzlichen Rentenversicherung (§ 1 Satz 1 Nr. 1

SGB VI). In den Meldungen zur Sozialversiche-

rung ist in diesem Fall der Personengruppen-

schlüssel 120 anzugeben. Erst mit Erreichen der

Regelaltersgrenze besteht vom Beginn des Fol-

gemonats an Versicherungsfreiheit in der Ren-

tenversicherung (Personengruppenschlüssel

119). Hierbei hat der Arbeitgeber allerdings zu be-

achten, dass er trotz Versicherungsfreiheit wei-

terhin seinen Arbeitgeberanteil zur Rentenversi-

cherung zu zahlen hat (§ 172 Abs. 1 SGB VI).

Für den rentenversicherungsfrei Beschäftigten

besteht die Möglichkeit, durch schriftliche Er-

klärung gegenüber dem Arbeitgeber auf die Ver-

sicherungsfreiheit in der Rentenversicherung zu

verzichten (§ 5 Abs. 4 Satz 2 und 3 SGB VI).

c) Arbeitslosenversicherung

In einer mehr als geringfügig entlohnten Be-

schäftigung besteht regelmäßig Versiche-

rungspflicht in der Arbeitslosenversicherung

(§§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 SGB III). Erst ab

dem Folgemonat nach Erreichen der Regelal-

tersgrenze besteht unabhängig vom Bezug ei-

ner Versorgung wegen Alters in einer Beschäf-

tigung in der Arbeitslosenversicherung Versi-

cherungsfreiheit (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 SGB III).

Bis zum 31. Dezember 2021 ist in diesem Zu-

sammenhang die Zahlung des Arbeitgeberan-

teils am Beitrag zur Arbeitslosenversicherung

ausgesetzt (§ 346 Abs. 3 Satz 3 SGB III). Erst

ab dem 1. Januar 2022 hat in diesem Fall

der Arbeitgeber wieder den halben Beitrag zur

Arbeitslosenversicherung zu zahlen (§ 346

Abs. 3 Satz 1 SGB III).
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2. Bezieher eines Ruhegehalts nach beamten-

rechtlichen Vorschriften

a) Kranken- und Pflegeversicherung

Der Bezieher eines Ruhegehalts nach beam-

tenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen

(Alterspension insbesondere für Beamte, Rich-

ter und Berufssoldaten) wird in der Regel ge-

genüber seinem bisherigen Dienstherrn wei-

terhin einen Anspruch auf Beihilfe haben. In

diesem Fall besteht eine entsprechende Siche-

rung gegen das Risiko von Krankheit in einem

anderen Versorgungssystem. In einer daneben

ausgeübten Beschäftigung besteht daher in

diesem Fall Versicherungsfreiheit in der ge-

setzlichen Krankenversicherung (§ 6 Abs. 1 Nr. 6

SGB V). Insoweit besteht auch keine Versiche-

rungspflicht in der gesetzlichen Pflegeversi-

cherung (§ 20 Abs. 1 Satz 1 SGB XI).

Sollte der Ruhegehaltsempfänger ausnahms-

weise keinen Anspruch auf Beihilfe gegen sei-

nen ehemaligen Dienstherrn haben, gelten die

Ausführungen zur Kranken- und Pflegever-

sicherung bei einem Altersrentenbezieher aus

der gesetzlichen Rentenversicherung entspre-

chend.

b) Rentenversicherung

Für den Bezieher einer Alterspension besteht

in einer daneben ausgeübten Beschäftigung ge-

gen Arbeitsentgelt Versicherungsfreiheit in der

gesetzlichen Rentenversicherung, sofern die

Pension wegen Erreichens einer Altersgrenze

gezahlt wird (§ 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 SGB VI).

Hierfür muss abweichend gegenüber dem Be-

zieher einer Altersvollrente aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung nicht die Regelalters-

grenze erreicht sein. Wann ein Ruhegehalt nach

Erreichen einer Altersgrenze bezogen wird,

hängt allein von den beamtenrechtlichen Vor-

schriften und Regelungen ab. Derzeit können

beispielsweise Besatzungsmitglieder von

Strahlkampfflugzeugen der Luftwaffe als Teil-

streitkraft der Bundeswehr mit Vollendung des

41. Lebensjahres in den Altersruhestand ver-

setzt werden. In den Meldungen zur Sozialver-

sicherung ist für diese Beschäftigte der Perso-

nengruppenschlüssel 119 anzugeben.

Auch in diesem Fall hat der Arbeitgeber seinen

halben Anteil am Rentenversicherungsbeitrag

zur gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen

(§ 172 SGB VI).

Ebenfalls können diese rentenversicherungs-

frei Beschäftigten durch schriftliche Erklärung

gegenüber dem Arbeitgeber auf die Versiche-

rungsfreiheit in der Rentenversicherung ver-

zichten (§ 5 Abs. 4 Satz 2 und 3 SGB VI).

c) Arbeitslosenversicherung

Wie bei einem beschäftigten Altersrentenbezie-

her aus der gesetzlichen Rentenversicherung

besteht in einer Beschäftigung gegen Arbeits-

entgelt unabhängig vom Bezug einer Versor-

gung wegen Alters Versicherungsfreiheit in der

Arbeitslosenversicherung erst ab dem Folge-

monat nach Erreichen der Regelaltersgrenze.

Es gilt daher auch hier, dass bis zum 31. De-

zember 2021 die Zahlung des Arbeitgeberan-

teils am Beitrag zur Arbeitslosenversicherung

ausgesetzt ist.
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3. Bezieher einer Altersversorgung von einer

berufsständischen Versorgungseinrichtung

a) Kranken- und Pflegeversicherung

Auch der Bezug einer Versorgung wegen Alters

aus einer berufsständischen Versorgung (ins-

besondere für Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerbe-

rater und Wirtschaftsprüfer, Apotheker, Archi-

tekten und Ingenieure) führt nicht zum Aus-

schluss der Versicherungspflicht in der Kran-

ken- und Pflegeversicherung. Wie bei einem be-

schäftigten Bezieher einer Altersrente aus der

gesetzlichen Rentenversicherung ist die Versi-

cherungspflicht in der Krankenversicherung nur

in den folgenden Fällen ausgeschlossen:

• Jahresarbeitsentgelt aus der Beschäftigung

überschreitet die maßgebliche Jahresar-

beitsentgeltsgrenze (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V);

die Altersvollrente wird hierbei nicht be-

rücksichtigt, da diese kein Arbeitsentgelt im

Sinne der Sozialversicherung ist

• gleichzeitige Ausübung einer hauptberuflichen

selbstständigen Tätigkeit (§ 5 Abs. 5 SGB V)

• nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn

der Zugang zur gesetzlichen Krankenversiche-

rung verschlossen ist (§ 6 Abs. 3a SGB V)

Ist danach die Versicherungspflicht in der ge-

setzlichen Krankenversicherung nicht ausge-

schlossen, besteht in der Beschäftigung gegen

Arbeitsentgelt Versicherungspflicht in der ge-

setzlichen Krankenversicherung (§ 5 Abs. 1 Satz

1 Nr. 1 SGB V). Dem steht nicht entgegen, dass

die Altersversorgung als Versorgungsbezug der

Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenver-

sicherung unterliegt (§ 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3

SGB V). In den Meldungen zur Sozialversiche-

rung ist auch für diese Beschäftigte der Perso-

nengruppenschlüssel 119 anzugeben.

Wie die Bezieher einer Vollrente wegen Alters

aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind

auch Bezieher einer Versorgung wegen Alters

vom Anspruch auf Krankengeld ausgeschlos-

sen (§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 SGB V).

Soweit in der daneben ausgeübten Beschäfti-

gung Versicherungspflicht in der gesetzlichen

Krankenversicherung besteht, sind die Kran-

kenversicherungsbeiträge nach dem ermäßig-

ten Beitragssatz (§ 243 SGB V) zu erheben.

Soweit aufgrund der Beschäftigung Versiche-

rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung besteht, besteht auch Versicherungs-

pflicht in der gesetzlichen Pflegeversicherung

(§ 20 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 SGB XI).

b) Rentenversicherung

Für den Bezieher einer Altersversorgung aus ei-

ner berufsständischen Versorgung besteht in ei-

ner daneben ausgeübten Beschäftigung gegen

Arbeitsentgelt wie bei einem Altersruhegehalt-

empfänger Versicherungsfreiheit in der gesetzli-

chen Rentenversicherung (§ 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2

SGB VI). Auch in diesem Fall muss nicht die Re-

gelaltersgrenze erreicht sein. Wann eine Versor-

gung nach Erreichen einer Altersgrenze bezogen

wird, hängt in diesem Fall allein von den Regelun-

gen des berufsständischen Versorgungswerks ab.

Auch in diesem Fall hat der Arbeitgeber seinen

halben Anteil am Rentenversicherungsbeitrag

zu zahlen (§ 172 SGB VI). Der halbe Renten-
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versicherungsbeitrag ist an die allgemeine

Rentenversicherung (Deutsche Rentenversi-

cherung) zu zahlen. Eine eventuelle Befreiung

von der Rentenversicherungspflicht (§ 6 Abs. 1

Satz 1 Nr. 1 SGB VI) wirkt in diesem Fall nicht

fort. Durch die Versicherungsfreiheit kraft Ge-

setzes (§ 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 SGB VI) besteht

kein Raum für eine (weitergeltende) Befreiung

von der Rentenversicherungspflicht.

Für den rentenversicherungsfrei Beschäftigten

besteht auch hier die Möglichkeit, durch

schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeit-

geber auf die Versicherungsfreiheit in der Ren-

tenversicherung verzichten zu können (§ 5

Abs. 4 Satz 2 und 3 SGB VI).

c) Arbeitslosenversicherung

Auch für den beschäftigten Bezieher einer Al-

tersversorgung von einer berufsständischen

Versorgungseinrichtung besteht Versiche-

rungsfreiheit in der Arbeitslosenversicherung

erst ab dem Folgemonat nach Erreichen der

Regelaltersgrenze (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 SGB III).

Bis zum 31. Dezember 2021 ist auch hier die

Zahlung des Arbeitgeberanteils am Beitrag zur

Arbeitslosenversicherung ausgesetzt.

Geringfügig entlohnte Beschäftigung nach

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV

Wird eine nur geringfügig entlohnte Beschäfti-

gung (Minijob) neben einer Altersvollrente aus

der gesetzlichen Rentenversicherung, neben ei-

ner Alterspension oder einer Altersversorgung

aus einer berufsständischen Versorgung ausge-

übt, gelten ausschließlich die Regelungen zur ver-

sicherungsrechtlichen Beurteilung und Behand-

lung von geringfügig entlohnt Beschäftigten (vgl.

Geringfügigkeits-Richtlinien in der jeweils gelten-

den Fassung).

Soweit danach für den Beschäftigten eine Mit-

gliedschaft in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung besteht, hat der Arbeitgeber den pauschalen

Beitrag zur Krankenversicherung in Höhe von 13 %

zu zahlen (§ 249 SGB V).

Auch wenn aufgrund des Bezuges einer Versor-

gung wegen Alters Versicherungsfreiheit in der

gesetzlichen Rentenversicherung bestehen soll-

te, hat der Arbeitgeber für diese Beschäftigten

den pauschalen Rentenversicherungsbeitrag in

Höhe von 15 % zu zahlen (§ 172 Abs. 3 SGB VI).

Für einen geringfügig entlohnt Beschäftigten

ist in den Meldungen zur Sozialversicherung

vorrangig der Personengruppenschlüssel 109

anzugeben. 

Deutsche
Rentenversicherung

Nord vom 22.02.2021
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Einmalzahlungen im ersten Quartal des Jahres

werden entweder dem Auszahlungsmonat des lau-

fenden Jahres oder dem Vorjahr (wenn die März-

klausel greift) zugeordnet. Was es dabei und beim

sogenannten Corona-Bonus zu beachten gibt.

Auf den Punkt gebracht 

• Werden in den ersten drei Monaten des Jahres

Einmalzahlungen gewährt, ist zu entscheiden,

ob diese im Monat der Auszahlung oder im

letzten Entgeltabrechnungszeitraum des Vor-

jahres berücksichtigt werden.

• Die Entscheidung gilt dann auch für die Bei-

tragssätze und Beitragsgruppen.

• Ein Corona-Bonus bis zu 1.500 Euro kann wei-

ter steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt

werden. Das gilt bis zum 30. Juni 2021.

Einmalzahlungen bis Ende März

Bei Einmalzahlungen, die in der Zeit vom 1. Januar

bis zum 31. März überwiesen werden, prüfen Ar-

beitgeber die Anwendung der Märzklausel. Neben

dem Zeitpunkt der Zahlung gibt es weitere Voraus-

setzungen für die Märzklausel: Sie kommt zum Bei-

spiel nur zum Einsatz, wenn der Arbeitnehmer be-

reits im Vorjahr bei dem Arbeitgeber beschäftigt

war, der die Einmalzahlung gewährt, und sowohl

die monatliche als auch die anteilige Jahres-Bei-

tragsbemessungsgrenze überschritten werden.

Prüfung der Beitragspflicht von Einmalzah-

lungen

Zur Berechnung der Beitragspflicht wird zunächst

die Differenz zwischen dem laufend gezahlten

Entgelt, der Einmalzahlung und der Beitragsbe-

messungsgrenze (BBG) im Monat der Auszahlung

ermittelt. Wenn die Einmalzahlung zusammen mit

dem laufenden Entgelt die monatliche BBG nicht

übersteigt, ist die Einmalzahlung voll beitrags-

pflichtig. Für das Jahr 2021 beträgt die monatli-

che BBG in der Kranken- und Pflegeversicherung

bundesweit 4.837,50 Euro und für die Renten-

und Arbeitslosenversicherung 7.100 Euro (West)

beziehungsweise 6.700 Euro (Ost).

Wenn das laufende Entgelt zusammen mit der

Einmalzahlung jedoch die monatliche BBG über-

steigt, muss berechnet werden, in welcher Höhe

die Einmalzahlung beitragspflichtig ist. Dazu wird

zunächst geprüft, ob die anteilige BBG des Kalen-

derjahres überschritten wird. Das ist der Zeit-

raum vom 1. Januar des Jahres (oder bei einem

späteren Beschäftigungsbeginn der erste Tag des

Arbeitsverhältnisses) bis zum Monat, in dem die

Einmalzahlung ausgezahlt wird.

Zuerst wird die Höhe des bisher beitragspflichti-

gen Entgelts für diesen Zeitraum ermittelt (ohne

die zu beurteilende Einmalzahlung). Dieser Betrag

wird von der anteiligen Jahres-BBG abgezogen:

monatliche BBG: 30 x Anzahl der Sozialversiche-

rungstage bis einschließlich dem Ende des Aus-

zahlungsmonats der Einmalzahlung.

Volle Kalendermonate werden mit 30 Tagen an-

gesetzt. Teilmonate, zum Beispiel bei Kranken-

geldbezug, werden mit den tatsächlichen Kalen-

dertagen berücksichtigt.

Übersteigt die Einmalzahlung zusammen mit dem

laufenden Arbeitsentgelt die anteilige BBG, ist die

EINMALZAHLUNGEN ZUM JAHRESBEGINN: 
MÄRZKLAUSEL UND CORONA-BONUS
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Einmalzahlung zwingend dem Vorjahr zuzuord-

nen. Die Zuordnung zum Vorjahr bleibt auch dann

bestehen, wenn die BBG des Vorjahres bereits

ausgeschöpft wurde oder sich nur ein geringerer

beitragspflichtiger Anteil ergibt.

Im Ergebnis ist festzustellen: Je kürzer der zu be-

trachtende Zeitraum ist, desto geringer ist der

Differenzbetrag zwischen anteiliger BBG und dem

gezahlten Entgelt und damit gegebenenfalls der

beitragspflichtige Teil der Einmalzahlung. Die Be-

schäftigten würden also mehr Geld erhalten. Weil

bis zum 31. März jedoch die Märzklausel gelten

kann, macht es in vielen Fällen mehr Sinn, mit der

Auszahlung bis April zu warten.

Muss die Zuordnung einer Einmalzahlung nach

der Prüfung zum Vorjahr erfolgen, sind alle Para-

meter des Vorjahres maßgebend. Dazu gehören

die entsprechenden Beitragssätze und Beitrags-

gruppen des Vorjahres.

Überschreitet die Einmalzahlung die BBG in der

Kranken- und Pflegeversicherung bei einem kran-

kenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer, er-

folgt die Zuordnung auch dann ins Vorjahr, wenn

die Grenze in der Renten- und Arbeitslosenver-

sicherung nicht überschritten wird. Bei einem

Arbeitnehmer, der krankenversicherungsfrei ist,

wird auf die BBG der Rentenversicherung abge-

stellt.

Wer die Regelung der Märzklausel bei der Gewäh-

rung von Einmalzahlungen nicht beachtet, muss

damit rechnen, dass Beiträge spätestens bei der

Betriebsprüfung durch die Deutsche Rentenver-

sicherung nachträglich erhoben werden.

Corona-Bonus

Unternehmen, die ihren Beschäftigten einen Co-

rona-Bonus zahlen wollen, bleibt mehr Zeit. Die

ursprünglich bis 31. Dezember 2020 geltende Re-

gelung, dass der Bonus steuer- und damit sozial-

versicherungsfrei ist, wurde bis zum 30. Juni

2021 verlängert. Das gilt unverändert für Zahlun-

gen von bis zu 1.500 Euro.

Entscheidend ist, dass der Bonus rechtzeitig – al-

so bis zum 30. Juni 2021 – auf dem Konto der Be-

schäftigten eingegangen ist.

AOK-Service:

Weitere Informationen zu den Grundlagen der

Beitragsberechnung und zur Ermittlung des bei-

tragspflichtigen Arbeitsentgelts finden Sie in der

AOK-Fachbroschüre „Beiträge“. Sie können die

Broschüre kostenfrei herunterladen oder eine

Printversion bestellen: 

https://www.aok.de/fk/rh/medien-und-seminare/

medien/broschueren-sozialversicherung/order/

Broschuere/brochure/vigo-beitraege/

In Zweifelsfällen hilft auch das AOK-Experten-

forum bei sozialversicherungsrechtlichen Fragen

kompetent weiter.
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Die Mitglieder des Steuerberaterverbandes Ham-

burg können an dieser Stelle einen besonderen

Service in Anspruch nehmen. Bei individuellen

Beitragsfragen – und zu allen anderen sozialver-

sicherungsrechtlichen Themen – haben die drei

Leiterinnen der AOK KompetenzCenter Business

die passende Antwort – auch wenn der betreffen-

de Arbeitnehmer einmal nicht AOK-versichert ist: 

Gabriele Maack (040 2023-2610),

Jana Rossow (040 2023-2191) und

Nadine Seehaus (040 2023-3410). 
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Steuerfachangestellte/r (m/w/d) in Hamburg
Wandsbek/Eilbek gesucht

Für meine Steuerberaterpraxis suche ich Verstär-
kung; Teilzeit auch möglich.

Zu Ihrem Aufgabengebiet in der Mandatsbetreu-
ung gehören:
• Erstellung von Lohn- und Finanzbuchhaltungen
• Aufstellung von Jahresabschlüssen
• Erstellung von privaten und betrieblichen

Steuererklärungen
• Selbständige Beratungen anlässlich von Be-

triebsprüfungen

Ich biete einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in
einem aufgeschlossenen Team.

Sie betreuen einen eigenen festen Mandanten-
stamm verschiedenster Branchen und Rechts-
formen.

Erfahren Sie mehr über uns unter www.steuerbe-
ratung-wandsbek.de. Rufen Sie mich an oder sen-
den mir Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder
E-Mail.

Dipl.-Kfm.Jan Bieber
Steuerberater
Hirschgraben 11, 22089 Hamburg
Tel. 040/255120
jan.bieber@steuerberatung-wandsbek.de

2-1

Die HERDEN BÖTTINGER BORKEL NEUREITER
GmbH ist eine mittelständisch orientierte Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
mit Standorten in Osnabrück und Hamburg. Mit
acht Partnern und ca. 100 Mitarbeitern decken wir

ein Leistungsspektrum ab, das sich von den klassi-
schen Disziplinen der Steuerberatung und Wirt-
schaftsprüfung bis hin zur Betreuung internationa-
ler Mandate mit verschiedenen Standorten er-
streckt. Entsprechend vielfältig sind auch die Auf-
gaben, die von unseren Mitarbeitern gelöst werden.

Um der wachsenden Nachfrage nach unseren
Leistungen gerecht werden zu können suchen wir
zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg zum
nächstmöglichen Eintrittstermin eine/n qualifi-
zierte/n und erfahrene/n

Steuerfachangestellte/n (m/w/d) 

Ihre Aufgaben

• Erstellung von Jahresabschlüssen und Gewinn-
ermittlungen

• Erstellung von privaten und betrieblichen Steu-
ererklärungen für Gesellschaften aller Rechts-
formen und deren Gesellschafter

• Laufende Finanz- und Lohnbuchhaltung

Ihr Profil

• Sie haben die Ausbildung zum Steuerfachan-
gestellten mit gutem Erfolg abgeschlossen

• Sie verfügen möglichst über erste Berufserfah-
rung in den oben genannten Aufgabenbereichen

• Der Umgang mit den DATEV- und MS Office-
Anwendungen ist Ihnen vertraut

• Sie arbeiten selbstständig und gewissenhaft

Wir bieten Ihnen

• einen abwechslungsreichen und spannenden
Tätigkeitsbereich mit direktem Kontakt zu
unseren Mandanten

• kurze Entscheidungswege und ein kollegiales
Arbeitsumfeld

• die Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleu-
ten an einem modernen und professionell aus-
gestatteten Arbeitsplatz

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – ANZEIGEN



VERBANDSNACHRICHTEN 1|2021 61

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – ANZEIGEN

• kontinuierliche interne und externe Fortbil-
dungsangebote

• einen sicheren, langfristigen Arbeitsplatz mit
attraktiver Bezahlung, mit vielen Freiräumen in
einem Team, in dem man sicher aufeinander
verlassen kann!

Bitte übersenden Sie uns, gerne per E-Mail, Ihre
aussagekräftigen Unterlagen mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen und Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins an: 

PERSÖNLICH/VERTRAULICH
HBBN GmbH
Herr Michael Borkel
Johnsallee 34, 20148 Hamburg
E-Mail: m.borkel@hbbn.de

3-1

Die HERDEN BÖTTINGER BORKEL NEUREITER
GmbH ist eine mittelständisch orientierte Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
mit Standorten in Osnabrück und Hamburg. Mit
acht Partnern und ca. 100 Mitarbeitern decken wir
ein Leistungsspektrum ab, das sich von den klassi-
schen Disziplinen der Steuerberatung und Wirt-
schaftsprüfung bis hin zur Betreuung internationa-
ler Mandate mit verschiedenen Standorten er-
streckt. Entsprechend vielfältig sind auch die Auf-
gaben, die von unseren Mitarbeitern gelöst werden.

Um der wachsenden Nachfrage nach unseren
Leistungen gerecht werden zu können suchen wir
zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg zum
nächstmöglichen Eintrittstermin eine/n qualifi-
zierte/n und erfahrene/n

Steuerberater/in (m/w/d) mit Berufserfahrung

Ihre Aufgaben 

• Umfassende steuerliche Beratung, insbeson-
dere Gestaltungsberatung, anspruchsvoller

mittelständigen Personen- und Kapitalgesell-
schaften verschiedener Branchen

• Unterstützung des verantwortlichen Partners
bei der Bearbeitung von Sonderthemen, wie
Umstrukturierung und Umwandlungen

• Erstellung von Jahresabschlüssen und komple-
xen Einkommensteuererklärungen

Ihr Profil 

• Sie haben Ihr Steuerberaterexamen erfolgreich
abgelegt und Berufserfahrungen gesammelt

• Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, detailgenau
und sorgfältig 

• Sie verfügen über fundierte EDV-Kenntnisse,
insbesondere in DATEV und MS Office 

Wir bieten Ihnen 

• einen abwechslungsreichen und spannenden
Tätigkeitsbereich mit direktem Kontakt zu un-
seren Mandanten 

• kurze Entscheidungswege und ein kollegiales
Arbeitsumfeld 

• die Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleu-
ten an einem modernen und professionell aus-
gestatteten Arbeitsplatz 

• kontinuierliche interne und externe Fortbil-
dungsangebote 

• einen sicheren, langfristigen Arbeitsplatz mit
attraktiver Bezahlung, mit vielen Freiräumen in
einem Team, in dem man sich aufeinander ver-
lassen kann! 

Bitte übersenden Sie uns, gerne per E-Mail, Ihre
aussagekräftigen Unterlagen mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen und Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins an: 

PERSÖNLICH/VERTRAULICH 
HBBN GmbH 
Herr Michael Borkel 
Johnsallee 34, 20148 Hamburg 
E-Mail: m.borkel@hbbn.de
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REUBER, DIE BESTEUERUNG DER VEREINE

Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft·Steuern·Recht GmbH,

Stuttgart

Loseblattausgabe in 3 Ordern;

jährlich ca. 5 Ergänzungslieferungen.

3.876 Seiten; 186,87 Euro (196,21 Euro inkl. MwSt);

inkl. Online-Datenbank und Online-Seminaren.

ISBN 978-3-8202-0171-0

120. Ergänzungslieferung – Februar 2021

Aktuell in der 120. Ergänzungslieferung (02.2021):

• Aktuelle Informationen zum JStG 2020

• Corona-Virus – steuerliche Maßnahmen

• Sozialversicherung

• Anhang 4: Aktualisierung Körperschaftsteuer-Richtlinien mit

Körperschaftsteuer-Hinweisen (Teil 2)

• Anhang 14: BMF-Schreiben vom 04.11.2020 zur befristeten

Absenkung des Umsatzsteuersatzes

Der Verband hat Zugriff auf nahezu alle rechtlichen Zeitschriften, Loseblattsammlungen und Gesetzesblätter so-

wie eine Vielzahl von Büchern. Wir kopieren die von Ihnen gewünschten Kommentierungen, Aufsätze, Urteile und

Gesetzestexte. Voraussetzung ist, dass Sie uns eine genaue Fundstelle angeben. Wir übersenden Ihnen die Ko-

pien je nach Wunsch per E-Mail oder Telefax. 

STEUERBERATERVERBAND HAMBURG – NEUZUGÄNGE IN DER VERBANDSBIBLIOTHEK






